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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
1976, BGBI. Nr. XX/XXX, mit dem das 
Prämiensparförderungsgesetz und das Ein­

kommensteuergesetz geändert werden 

ABSCHNITT I 

Prämiensparförderungsgesetz 

Artikel I 

Das Prämie~spar:för.derungsgesetz, BGBl. 
Nr. 143/1962, in der Fassung des BUilidesges'etzes 
BGB1. Nr. '24/1973 wird wie flQ1~t geändert: 

1. Nach § 2 ist folgender § 2 a einzufügen: 

,,§ 2 a. Für die ,na,ch dem 8. Juni 19'76 ahge­
schlossenen Prämiensparverträge gilt § 2 nur 
na·eh MaßgaJbe foLgender Be!ltimmunlgen: 

1. Die Prä:m~ensparzeit betr~gt fiililf J abre, 
2. die Kreditun,ternehmung hat für die Zeit 

ibis 3'1. Dezemlber 1976 eine Sparpr~mie in 
Hohe Vlon sreben ZwöLf tel, für die Zeit ab 
1. Jän:ner 1977 <in Höhe von einem Drittel 
der Zinsen unld Zinseszinsen zu g·ewähren." 

2. Dem § 4 i~t-'follgeruder AbS'. 4 anzufügen: 

,,(4) Bei Alble!bel1! eines P'rämiensparers ~iIt der 
Prämiensparv.ertrag als mit sofortiger W<irkung 
abgelaufen. Inldiesem Fall hat die Kl'editunter­
nehmung den angesparoen Betrag his zum TOides­
tag mit 6% zu verzinsen u11IdI die a.nteiligen Spar­
prämien ~tzuschre~ben. Alb dem Todestag i'St 
das Gutthalben mit dem für, Spareinlagen mit ge­
setzlicher Kürudigurugsiri'sc jeweils alliLgemein gel­
tenrden Zinsfuß zu verzinsen." 

3. Im § 6 entfällt Abs. 2. Die Absatzbezeich-
nunrg ,,(1)" ist zu streichen. . 

4. Im § 7 A'bs. 1 sind die Höchstbeträge 
,,70000 SC< und ,,40000 SC< durch ,,150000 Sec 
und ,,1'00 000 Sec und im Ahs. 2 ,ist der Betrag 
,,40 OOOS" dur,ch ,,100000 Sec zu ersetzen. 

5. Dem § 8 ,ist' als 'letzter Satz anzufügen: 

,,§ 3 AJbs.1 ist in di'esem FaIle nicht anzu­
wenden:' 

6. § 9 hat wie folgt zu lauten: 

,,§ 9. Spa'rprämieru gemäß § 2 Albs. 2 lit. b 
und § 2 a Z. 2' sind von der Einkommensteuer 
befreit." 

7. § 111 hat zu l:aute.n: 

,,§ 11. (1) Die VeJ.1bände der Kred1ounterneh­
mUlligen haben dem Bundesminister für Finanzen 
spätestens bis zum 28. Feber jedes Jahres für 
ihren Bereich folgende Daten mit S,tand En:d,e 
,des vorangegangenen Jalhres bekanntzurgeben: 

a) Die Zahl der im aJbgelafllfenen Jahr neu 
alhgeschJross'eneru ~,~e die Zahl der beste­
henden Prämvensparvertr1iJge, 

h)deru rgesamten Stand der Prämienspargut­
halben, aUlfgesch'lüsselt nach den geleisteten 
Kapitaleiruzahlunrgen urud der Summe der 
IbiJs1her aruge.f.allenen Zinsen und Spar­
prämien, 

c) den Gesamtbetr~g der aushaftenden bun­
,desver:büngten Kredite gemäß §. 7 Albs:. 1. 

(2) Die Kreditunternehmungen halben dem 
Bundesminister für F,inanzen oder ~ei'n'en Beauf­
tragten jederzeit Einsicht in dieUritel'l:a.gen, be­
treffend ,die P;ämiel1!sparkonten ül1!d die gemäß 
§ 7 A'bs. 1 !burudesverbüngten Kredite, zu ge­
währen." 

Artikel 11 

Von Prämiensparkonten zu Prämiensparver­
trägen, Idie vor dem 9. Juni 19'76 albgesch,tossen 
wurden, können vom Sparer.amf ein nach Ahlauf 
der PrämieruSiparzeit bei einer Kreditunterneh­
mung neu z:u errichterudes Prämiensparkont'Ü bis 
zu 20000 S in Anrechn~'ng auf ,die für die ersten 
vier Kalenderviertelrjahre :gemäß§ 2 Albs. 1 Et. a 
des ,Prämiensparförderungsgesetzes, BGBl. 
NI". 143/1962, in der Fassupg des Bundesgesetzes 
BGBI.. Nr. 2'4/1973 zulässige EinJ.arge ülbertragen 
weDden. § 3· Albs. 2 des präiniensparföfldemng.s­
gesetzes findet in diesem Falle keine Anwen­
dung. Ist dieübertritgung geringer als 20000 S, 
kann Ider Sparer durch Einza,hlung,err in den 
ersten vIer 'Kalendervierteljahrtinden übertra­
genenBetrag auf 20 000 S ergänzen, wobei jedoch 
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2 329 der Beilagen 

dievierteljähdiche Höchsteinzahlung gemäß § 3 
Ahs. 2 nicht 'uberschritten werden darf. Diese 
Bestimmungen gelten erstmaLs für di'e am 31. De­
zember 197'6 auslaufenden Prämiensparverträge. 

ABSCHNITT II 

Einkommensteuergesetz 

Artikel I 

Das Einkommen5teuergesetz 1972, BGBl. 
Nr. 440, in Ider Fa·ssung ,der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 
335/1975, 391/1975, 636/1975 und 143/1976 wird 
wie foLgt geändert: 

1. Der Ahs. 6 des § 4 hat zu ,lauten: 

,,(6) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
sdbstä:nJdJiger Arbeit sind Ifür üblicherweise nicht 
bdeg:bare BetriebiYausgalben 5 v. H. der Einnah­
men aus frdberuflicher Tätigkeit (§ 1:2 Abs. 1 
Z. 1), höchstens jedbch 20000 S jährlich, ohn·e 
besonderen Nachweis abzusetzen. Die genannten 
B·eträge er'höhen slich' auf 10 v. H. der Einnah­
men a.us der freilberuf1ichen Täügkeit als Arzt, 
Tierar.zt oder Dentist, höchstens jedoch auf 
30.000 S jährli,ch; dies.er Betrag erhöht 'sich bei 
praktischen Anten, die in Gemei,nden mit we­
niger al& 5.000 Einwohnern ihre Praxis ausüben 
(Lanldä~te), auf 35 000 S jährlim. nie Einwoh­
nerzahL bestimmt sich nach dem vom österrei­
chischenStacist,i'schen Zentra.l'a.mt auf Grund der 
letzten Volkszählung festgestellten ErgeJbnis." 

2 .. Der Abs. 4 des: § 8 hat zu lauten: 

,,(4) Abweichend vom Abs. 3 heträ,gt der Ab­
schreilbungssatz 60 v. H. der Anslchaffungs- oder 
Herstellungskosten . 

1. von Wirtschaftsgütern des An'lagevermögens, 
soweit rdiesle im Inland aus~chließJich und un­
mittelbar dem Umweltschutz dienen und 
die Anschaffung oder Hersljel>!utltg gesetz'1i,ch 
vorgeschrieben oder im öffentlichen Interesse 
eI'~ol1der'lilch ist, 

2. von Mitbenützungsrechten an den unter 
Z. 1 genannten ·Anla.gen, 

3. von Wirtschaftsgütern Ides AnlagevermÖßens, 
die aussrch'ließE,ch und unmittellb.ar der Ent­
wickluiI1ig . oder . Verhesserung. volkSlwirt­
schahlich wertvoller Erfindungen dienen, 
wenn der volkslWirtscha.ftlicheWert der be­
treffenden ErfiriJdlung. Idurchei.ne Besmeini­
gung .des Bunde~ininisters für Handel<,. Ge­
werbe .und Industrie nachgewiesen Wil1d, . . . 

4. von W,irtschaftsgütern de~, .A.,.nilagevermögens, 
die der Erzeugung elektrisicher Energie die­
nen, wenn von: den Bestimmungen des Elek­
trizitätsförderungsges'etzes 1969 nicht Ge­
brauch. gemacht wird oder nicht Gebrauch 

gema,eht werden kann. Vor.aussetzun,g ist. 
daß es sich entwooer um Anhtgen der Kraft­
Wärme-Kupplung handelt oder um Anlagen, 
die elektnische Energie überwiegend aus der 
Verbrennung eigenlbetrieblich a·rufaJlend.·er 
A'bfa.Nstüffe erz·eugen. Das Vor'liegen dies,er 
Vor,aussetzungen ist durch eine Bescheini­
gung des Bunldesministers für Hanldel, Ge­
werbe und Industrie na,chzuweisen. 

Der restLiche Tei:l der Anschaffunlgs ... oder Her­
stellungskostenrder in den Z. 1 bis 4 genannten 
Wirtschaltsgüter ist glei,chmäßig auf die nächsten 
vier W;irtschafts~ahre verteilt a.bzuschreilben. 
Neben di,esen vorzeitigen Abschreibungen ist 
keine gewöihnliche Absetzung für Albnutzung 
(§ 7) mläs:sig. Arbs. 3 letzter Satz ist anzuwen­
den." 

3. Im § 106 a Abs. 3 tritt an die Stelle des 
Betrages von 55 000 S der Betrag von 6.0 000 S 
und an die SteHe des Betra,ges von 15 000 S der 
Betrag von 17 00.0 S. 

4. Der Abs. lides § 107hat zu lauten: 

,,(1) Bei ErweI'b von auf Inhaber lautenden 
T'eiLschuLd'verSichreirbungen inlärudischer Schuldner 
wird unbeschränkt Steuerpflichtigen (§ 1 Abs. 1) 
~Ulf Antrag Einkommensteuer {Lohn~teuer) 
pauschal erstattet. Das Ausmaß dieser Erstattung 
rbeträigt 

1. 'bei Erwel1b von Teilschütdver:~chreibungen 
nach ,dem 3,1. Dezember 19>72 urud vor dem 
1. Jänner 1977 15 v. H. des. Nennbetrages 
der erwor1benen Wertpapiere, soweit dieser 
im Kaleruderj.ahr 100000 S nicht übersteigt, 

2. bei Erwelib von in Schillingwährullig bege-
. benen Te·i1s:chlUllidverschreihungen nach dem 

31. Dezernber 19'7<6 10 v. H. des Nenn­
betra:ges .der erworrbenen Wertpapiere, so­
wei,t dieser im Kalenlderjahr ioo 000 S nicht 
übersteigt. 

Den Teihchu'ldv:erSlchrdbungen sind Pfal1ll:l!briefe 
und Kommunalochuldverschrej,bungen gleic.1.ge­
stellt. Voraussetzung ist,.dJaß die .i:n Z. 1 ge­
nannten Wertpapiere mit einer MindestIaufzeit 
von 15 Jahren und! die in Z. 2 genannten Wert­
papiere mit einer mittleren Laufzeit vün minde­
stens acht Jahren ausgestattet s·inld, wobei die 
mittlere Laufzeit nach folgender Formel zu be­
rechnen ist: . 

1 Jahr + tilgung~freie Zeit + Gesämt!hufzeit 
2 

Weiters ist V,oraiussetzung, daß die Wertpapiere 
im Ja1hre ihrer BegebU.l1Jg (Ausgalbe) bei ein und 
derselben ö·sterreichisch·en KrClditunternehmung 
erwor'ben ullid hinterlegt werden. Als Hinter­
legung gelten die Streifbandverwahrung und die 
Sammelverwahr,ung so·wiedie Eintragung: im 
BundessehulicLbueh. " 
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5. Der Albs. 4 des § 107 hat zu lauten: 8. Der AJbs. 1 des § 108 hat zu lauten: 

,,(1) Leistet ein unbeschränkt SteuerpHichtiger 
(§ 1 Albs. 1) Beiträge an eine BausparkaSlSe, die 
ihre Ges,chäiftsleitung oderrhren Sitz im Inland· 
hat, so wird ilhm auf Antra.g Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erstattet. Die Erstattung erfolgt mit 
einem Pauschlbetrag in Höhe von 17 v. H. des 
Gesamthetr<liges, der auf Grund der im jewdl~gen 

. Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung 
und ,der Steuererstattung gutges,chrie'hen wird) 
wOlbei der Anteil lder· tatsächlich geleisteten 
ZaJh\;ung 83 v. H. zu betragen hat. Die Er­
stattung steht dem Steuerpflichtigen nur für 
jeweils einen Bausparvertrag zu." . 

9. Der Albs. 2 des § 108 hat zu lauten: 

,;(4) Dem Steuerpflichti~en steht das Recht 
zu, ,die Wertp3;piere jederzeit dem Depot ZIU 

entnehmen'. Als Entna-hme gilt auch die Ent­
nahme 3;~ der Samme1verwa~I'Uilig - ausge­
nommen Idie Fälile des Albs'. 6 - unld die Lö­
schung der Ei'ntragung im Bunruesschuld:buch. 
In diese11! Fällen hat die Kreditunterne'hmung 
für Wertpapi,ere im Sinne des Albs. 1 Z.1 
15 v. H., für Wertpa-piere iin Sinne des Albs. 1 
Z. 2 10 v. H.des Nennbetrages der entnomme­
nen Wertpa-piere als Einkommensteuer (Lohn­
steuer) iiürRechnung des Steuerpflichtigen an 
die für sie zUständige Finanlzlaooesdirektion a!b­
zuführen; diese Beträge sind na·ch den ,für die 
Einhebung der Lohnsteuer geltenden Bestimmun­
gen z,u behandeln. Der aJhzuführende Albpben­
betr.ageI1mäß~gtsich ,für Wertpapiere im Sinne ,,(2) Die Einkommensteuer (Lohnsteuer) darf 
des Abs. 1 Z. 1 auf 6 v. H., wenn die Entnahme dem Steuerpflichtigen nur his zu einer Bemes­
aus dem Depot erst nach Alhlauf von sieben sung~grul1ldlage.im Sinne des Ahs. 1 zweiter Satz 
Ja;hren erfolgt. Die AbgabenaMuhr entlfällt, von 7000 S jährlich erstattet weI1den. Diese Be­
wenn ,die Wertpapiere his Zur Tiillgung oder messun:gsgrundlage eI1höht sich für den unibe­
mindestens 15 Ja-hre im Depot be~assen weI1den. schränkt steuerpflichti,gen Ehegatten um 7000 S 
Dies gi.!t nicht, wetlln zwilschen der Anschaffung jährLich und ,für jedes KiDld, rur d3;S ,dem Steuer­
und einer Tilgung, die auf eine vorzeitige Kündi- pflichügen oder sei,nem unlheschränkt steuer­
gung zurückzuführen ist, ein Zeitraum von weni- pf!.ichtigen Ehegatten Fa;milienbeihilfe auf Grund 
ger als sit!!ben J a-hren liegt. Gehen die Wert- des Fami'lienlastenausgleichsgesetzes 19>67 OIder 
papiere von 'todes, wegen oder in A:bgeltlUng einegleichartJige ausläl1ldische B·eihiMe im S~nne 
eines Pflich.tteilsanspruches older- Ül' Albgeltung des § 4 des Igenannten Gesetzes gewäJhrt wird, 
von Anspl'Üchen ~us Vermächtnissen über oder um je 3000 S jäJhrl.ich, sofern diesen Personen 
erfolgt eine übertragung auf Miterben zur nicht im selben Ka,lenderjaJhr auf Grund einer 
Teilung, des Nachlasses, ,so Jiegtkeine Entnahme eigenen Abgalbener.klärung (Albs. 3 erster. Satz) 

d 
Erstanun.gslbeträge ZJustehen. ~egatten und 

vor, soweit I iese Wertpapiere weiterlhin im. .... .... 
S· .J Ab 1 h' t __ 1. L'! ·b D· ·1 Kinder, fur ,die ,dem Steuerpfllchtlgen In emem 
mne ues 11J s. 'ln erwegt [J 'en en. les, gl.t d· h h··h :L.. h d·· f 

_L f·· ··ß d· §§ 84 d 104 d KlJ!.el1l lerJa' r Er 01 ungsuetrage zuste 'en, ur en auUl . ur gema ,en a un ·es , . .. . 
EiIllkommensteuergesetzes 1967, .BGBL Nr. 268, 1

1

1m selben KalenderJahr keme Elnko~m~.n(Loh~)­
in der Fassung des Bunde'Sigesetrzes BGBL steuererst~.ttung gelter:d .ffia-chen. Sie konnen Je-

N 370/1970 O~b W t . "docherklaren, daß die '1m Rahmen des betref-
r. , erw L' ene er p3;plere. l' ' • 'I d ch . feDiden Bausparvertra-ges' {fur SIe ige ten gema -
6. Der Albs. 8 ,des § 1007 hat zu. lauten: ten ErhöhuIllgsJbeträge dem Steu.erpflichtigen aJb 
,,(8) Beim Umtausch von Wandeischu1dJver- dem folgenden Ka-lenderj:l!hr nicht mehr zu­

schrdbungen in Aktien gelten die Bestimmungen stehen soMen. Diese Erlclärung ist auf dem amt­
des Albs. 7 sinlljgemäß. Der abzuführende Ab- lichen Vordruck in zweifa;cher Ausfertigung Ibis 
galbenbetr,3ig (Albs. 4) ermäßi,gt sich für Wanldel- 30. November bei der Abg:l!benhehör,de im Wege 
schulldverschreihlUllgen, die vor dem 1. Jänner jener Bausparkasse 3ibzugeben, mit der der 
1977 erwor:ben wurden, au:f 6 v. H., wenn die Steuerpflichtige den betreffenden Bausparver­
Entnahme Ider eingeta-uoschten Aktien aus dem trag ahgesch'lossen hat. Für Personen, die ei:ne 
Depot ,erst nach Alblauf von sieben Jahr,en seit wich·e El'klärung aJbgegeben halben, stehen dem 
dem Erwerb der WandelschuM'Verschre~bun.gen SteuerpHichtigen Er<höhurugs!beträgea!b d.em f'Ü1-
erJ.o1gt. Die AJbgahen:l!bfUihr entfä:11t :z:ur Gänze, genden Kalenlderjahr nicht mehr zu. Die Bau­
wenn die Wande1schu!ldlverschreilbungen und die ~parkasse ist verpflichtet, ibinnen zwei Wochen 
elngetlJU'schten Aktien zus'ammen mehr als zehn den Steuerpflichtigen ldurch übermittlung der 
Jahre im Depot heiassen wurden." zweiten Erklärungsa,u~fertigung v.om We.gfa-Jl der 

Erhöhungsbeträge zu verständigen. Erne Mit­
teilungspflicht im Sinne des Abs. 4 vorletzter 
Satz besteht nicht." 

7. Der Albs. 14 des.§ 107 hat zu lauten: 

,,(14) Die Zeit der Hinterlegung !beträgt min­
destens zehn Jahre. Der a'bzu,fWhrenide Aibgaiben­
betra'g e11ffiäß:i,gt sich für Aktien, die v,or dem 
L Jänner 1977 erworlhen wurden, auf 6 v. H., 
wenn die Entnahme 3.:1lis dem . Depot erst nach 
A:blauf von sieben Jahren erfolgt." 

10. Der Albs. 3 des, § 108 hat zu lautm: 

,,(3) Der Steuerpfl~chtige hat die ErstattJUng 
a'uf ,dem amtlichen Vordruck im Wege der Bau­

. sparkasse bei der Ahga'benlbehörde z;u heantragen 

2 
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4 329 der Beilagen 

und tdalhei 'zu ·erk!lären, daß die in den Albs. 1 
und 2 angeführten v.oraussetzun:gen vorl:iegen. 
Diese Aibgahenerkiltärung .ist mit dem Antrag auf 
Ah~drluß ,des Bausparvertrages, auf Grund dessen 
die Einlkommeooteuer (Lohnsteuer) erstattet 
werden soll, aJhzugeJben. Die Albgahenerklärung 
kan.n widerrufen wef\derr; ebenso kann <luf Er­
höhungsbeträge (.A:hs. 2) verzichtet werden. So­
wohl ,der Widerruf aIs a.uch der Verzicht sind 
erst mit Beginn des, nächSlttoltgenlden Ka,lender­
jahres wirksam." 

11. Der Albs. 6 <des § 108 hat zu lauten: 

,,(6) Di,e BauSlpaf\kas:se iSit verpflichtet, idJer AJb­
gaben:behörde ohne amtliche Auf~orderwn:g Mit­
teilung zu machen, wenn Beiträge, die als 
Grundl:age emer SteuereDstattu11tg gel1eistet wur­
den, und die erstattete Steuer selbst ganz oder 
zum Teil zu'rückgezahlt werden 'Oder die An­
sprüche aus tdem Bausparvertrag als Si:cherstel­
Jung dienen. D.ie Mitteilung hat die erstatteten 
Beträge auszuweis·en. Die Mittei1ungspflidlt 
bleilbt durch einen W~derruf der Albg<libenerklä­
run:g (Albs. 3 V'orletrzucr Sat1z) ul1lberiÜhrt. Erf,ol'gt 
die Rückzahlun.g OIder Siche'rste'llung im Sinne 
des ersten Satzes, emt nach Alblauf von sechs 
Jahren, seit Vertl'agsabschluß, so erstreckt sich 
die Mittei:lungspflicht nur auf jene Beiträge, die 
nach diesem Zeitpunkt im Kalenderjahr der 
R ückzaihlung oder Sicherstellung ,als Grundl}age 
einer Steuererstattu11ig geleistet wurden, und auf 
die erstattete Steuer selbst. Die Mitteilungspflicht 
entfä1lt, wenn Beiträge zurückgezahlt w,eI'lden, 
wei:! der B<lusparvertrag wegen Todes des Bau­
sparers aufgelöst wurde." 

12. Der Albs. 7 desl § 108 'hat zu ~auten: 

,,(7) Zu Unrecht erstattete Eini&ommensteuer 
(Lohnsteuer) ist vom Steuerpflichtigen zurückzu­
for:dern. Die Rück~ol1derung hat auch insoweit 
zu erFolgen, als eine Rückzahlung oder Sicher­
stellun'g erfolgt, für die eine Mitteilungspflicht 
der Bausparkasse hesteht (Abs. 6). Eine Rück­
forderung hat jedoch zu unterbleiben, wenn 

1. die Bausparka'sse 'den zurückzufordernden 
Betrag mit Zustimmung des Steuerpflichügen an 
die für sie zuständige Finanzlalllde~direktion ab­
führt, 

2. in den FäMen des Abs. 6 die rückgezahlten, 
begünstigten Beiträge oder die SichersteHung der 
WohmaUJll1!bes,chaffung im Sinne des § 18 Albs. 1 
Z. 3 dienen, wobei eine RückfoI'lclerung auch dann 
zu unterbleilben hat, wenn der Wohnraum durch 
ader für im Albs. 2 genannte Personen geschaffen 
wind·." 

13. Der Arbs. 1'0 des § 108 hat zu lauten: 

,,(10) SobaLd ,das Gut!haJben aus dem Bauspar­
vertrag ganz oder zum Teil zurückgezahlt wird 
oder die Ansprüche aus dem Bausparvertr,atg als 

Sicherste!,lullig Idienen, kann der Bausparvertrag 
nicht mehr die Grundlage für eine Steuererstat­
tung Ibi,lden, wtdbei es unmaßgebEch ist, {Jlb eine 
Rückforderung im Sinne der Abs. 7 bis 9 zu er~ 
foLgen hat. Dies g,iillt auch, wenn der Steuer­
pflichtige na,ch Aibla,uf Vlon sechs' Jahren seit 
Vertragsa:bschluß in einem der foLgenden Kalen­
,derjaihre keine 'Beitr~ge mehr geleistet hat. 

14. Der § 114 hat zu laut-en: 

,,§ 114. (1) Für narusparverträge, di'e vor dem 
1. Jänner 1973 aihgesdllossen wuro'en, können die 
Abgabenef\kl<ärUl1igen im Sinne des § 108 Albs. 3 
bis 31. Dezember 1977 aJhgegeben werden. E~ne 
Steuererstattung kann jedoch hei d'erartilgen Bau­
sparverträJgen erst für Beiträge erf,olgen, die atb 
Beginn des Kalenderjahres der Antragste1ilung 
geleistet wurden. 

(2) Für narusparverträge, die vor dem i. No­
vember 197.1 alb~esch1os,sen wUI'lden:, kann eine 
Steuererstanung nach Ahlauf von fün:f Jahren 
nicht er,FoIgen. 

(3) Albweichend V'Oll! der Bestimmung des § 108 
Abs .. 1 eI'lfolgt die Steuer'erstattun:g für Beiträge, 
die vor ,dem 1. Jänner 1977 ge1ei'stet werden; 
mit einem Pa:usdllbetrag ,in Höhe von 215 v. H. 
des GesamtJbetr<liges, ,der auf Grund der im je­
weiligen Kalenderjahr tatsächlich ge.1eisteten 
Zahltung und ,der Steuererstattung gutgeschrieben 
wird, wobei der Antei,l der tasäch:hch geleistet·en 
ZaMung 75 v. H. zu betragen hat. In ~l'eicher 
Höhe eI'lfolgt die St'euererstattung ~ür Beiträge, 
die i:nnerhallb von sechs J<lhren nach Abschluß 
eines Bausparv·ertrages, ge1ei&tet wendIen, wenn 
der Antrag auf VertragsaJbschJuß, vor dem 
9. Juni 197,6 gestellt wurde. 

(4) Für Bausparverträge, die vor ,dem 1. Jänner 
1973 ab,gesch'los'S,en w.uliden, tnitt an ,di'e Stelle 
des im Abs. 3 sowie im § 108 AIb~. 6 und 10 
genannten Zeitraumes V'on &echs Jahren ein Zeit­
raum von fiÜnf Jahren. 

(5) Für die im Albs. 4 genannten Bausp.ar­
verträge h1e~bt die Mitteilungspflicht ,der Bau­
sparka&sen nach § 10 Abs. 1 Z. 3 Et. b vorletzter 
Satz des Einkommensteuergesetzes 1%7 auf­
recht. 

(6) Für Bausparfbeiträge, die vor dem 1. Jänner 
1973 als Sonderausgahen geltend gemacht wuI'lden 
unld in der FoLge w~dmung~Wij,drig verwenJdet 
wer>den (§ 1'0 Abs. J Z. 3 lit. b des Einkommen­
steuenge~etzes 1967), hat eine Nachversteuerung 
unter· sinngemäßer An,wendunlg ,der Bestimmung 
des § 18 Ahs. 4 dieses BundesgesetzeSJ zu erfol­
gen." 

15. Der Albs. 1 des § 123 hat zu lauten: 

,,(1) Von Forderungen aus, Lieferungen und 
sonsti;gen Leistungen, die gemäß § 6 Z. 1. htsl 3 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 von der Umsatz-
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st'euer hefreit sind u.nd in den Kalenderjahren 
1'973 Ibis 1979 angeschafft wurd.en, kann in den 
Vermögensülbersichten (Bilanzen), in denen sie 
erstmals auszuweisen sind, eine pauscha/le Teil­
wertaJbschrdbung VOI1genommen wer,den. Dies·e 
Teilwertahschreibu.ng hetr~gt für die im KaJ~en­
,derjaihr 1973 angeschafften Forderungen 5 v. H., 
für die ~n ,den KaJ<enderjahren 19'74 bis 1976 
angeschafften Forderungen 10 v. H. und für die 
inden Kalenderjahren 1977 bi,s 19<79 angeschaff­
ten FOl'derungen 15 v. H. ,der Anschaffungs­
kosten (des Forderungsnennibetrages)." . 

Artikel II 

1. Die Bestimmungen ·des Art. I Z. 1 urud 2 
sinld erstmalig bei der Veranla,gung für das 
Ka,lenlderjahr 1977 all2uwenden. 

2. Die Bestimmungen des Art. I Z. 3 sind 
erstlffialig .für Zeiträumenach dem 31. Dezemlber 
1976 anzuwenden. 

Abschnitt III 

Vollziehung 

Mit der V:oHziehung des AJb~chnittes II Art. I 
Z. 2 ist hinsicholich der Anwendung d.es § 8 
Abs. 4 Z. 3 zweiter Ha/~bsa,tIZ urud des § 8 A,bs. 4 
Z. 4 letzter Satz des Einkommensteuergesetzes 
1972 der Bundesminister für Handd, Gewer-be 
und Irudustrie, mit der Vollz.iehung der Ülbrilgen 
BesliLmmurugen ,dieses Bundesgesetzes ,der Bu,ndes­
minister für F~,nanzen betraut. 

Erläuterungen 

Zu Abschnitt I: 

Eine ;der ,z·entralen AufgaJben der Wirschafts­
pol'itik der BUnidesregierung i:&1: die aus,reichende 
Finanzierung der österreichischen VolikSWlirt­
schalt, insbesondere der öffentlichen und privaten 
Investitionen. Im Rahmen einer konjunktur­
korufonmen Stalbili'Sierungspolitik wullde aUes 
unternommen, 'Um den hohen Außen- un·d 
Innenwert des SchilLings zu sichern. Der Schilling 
zählt zu den härtesten Währungen der WeIt, 
und seine KaJUfkraft ist im internationalen Ver­
gleich günstig und' relativ /Stahil. Im Zusammen­
hang mit Ider erfreuli'chen Entwicklung des Real­
einkommens erfuhr dadurch die an urud für sich 
schon hohe Spar'!Jer·eitschaft der öSiterreicher zu­
sätzliche Lmpuls'e. Das Aufkommender pr,i'vaten 
Ersparnisse hat unvermindert angehalten, zumal 
es durdt zahlreiche sparförderrude Maßnahmen 
n,\chhaltig unterstützt wird. Die generelle Um­
stelLung alil'er Iängemrmti;gen Sparformen auf ein 
sozialgerechtes _ Prämiensystem, di<e marktkon­
forme An'hebun,g ailler Wertpapier~inssätze urud 
die krälftLge Erhöhung des Eckzinssat~es im Juni 
1974 halben entscheidend dazu beigetragen, daß 
das Sparen der privat:en Haushalte in österreich 
~ek,ordrwerte erzielt hat. 

Die sparför-demden Maßnahmen halben sich 
in Iden Rezessionsperioden Ibesten·s bewährt und 
den hdhen Einsatz von Budgetmitteln gerecht­
fenigt. Während der Bund auf Grund des Prä­
miensparförderungsgesetztes 1973 rund 50 Mil!. S 
an Prämien refundierte, erhöhte sich der Prä­
mienauf,wand, wie sich ;ws ,der na,chstehenden 
Tabelleerg~bt, 1m Jahre 1'976 auf r.urud 

450 Mai. S. Für das Jahr 1977 muß mit einem 
Aufwand von 8:00 MiH.S ,gerechnet weJ.'dren. 

Prämienzahlung des Bundes 

1967 ..................... 22765 89.J,77 5 
1968 ..................... 1957'2-919!1,52S 
1969 ..................... 10 844 244,85 S 
1970 ..................... 10 017 22'7,34 S 
1971 ..... , ............... 6 58901:1,38 S 
1972 ..................... 21 839' 3145,93 S 

Nach der Novelilierung des Prämiensparförde­
rung~gesetZiels, BGBL Nr. 24/1973 

1973 .................... 50 301 453,36 S 
1974 .................... 1120866623,45 S 
1975 .................... 257449407,30 S 
Stand 31. Maoi 1976 .. '" .,. 43635>6638,85 S 

Dem s,ich nunmehr deutlich alhzeichnenden ;1111-
gemeinen Konjunkturaufsch'wung muß die Bun­
desregierun;g mit einer ·entsprechenden Konjunk­
turpolitik Rechruung tragen. Die sparföl'dernden 
Maßnahmen, die in ihrer Art und hins,ichtlich 
ihl'es Volumens intemational beispieLgehend 
sind, bedürfen daher llJUnmehra,us übergeord­
neten kredit- und währungspolit1sch·en Gründen, 
aber auch aus Ibud:getären Gesichospunkten einer 
marktkonformen und wettJbewer1bsneutra,!'en Re­
vi:sion. Die neue Konjunkturl<1ige 'rechtfertigt 
nicht mehr das außerortdenn.l.i.ch hohe Ausmaß der 
hisher ",om Hund zu refurudierenden Sparprämie, 
sorudern erfordert eine entsprechende A.:hstim­
mung im gesamten Gefüge Ider Solll- und HaJben­
zinsen. Dieaib 1. Jänner 1977 vorgesehene Redu-
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zierung drer staatlichen Prämie wird dabei hewußt 
an den Beginn des neuen konju11lkturelten Auf­
schwungs gesetzt. 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 1: 

Gemäß dieser B'estimmung beträgt die Lauf­
zeit für die nach ,dem 8. Juni 19'76 ahgeschlosse­
nen Prämiensparverträge fünf Jahre statt wie 
bisher vier Jahre. Die Sparprämie von sieben 
Zwölf tel (3,50f0) wird nur bis zum 31. Dezern­
Iher 197 6 gewährt. Alb dem 1. Jänner 1977 beträgt 
die Prämi'e für die nach dem 8. Juni 1976 ahge­
seMossenen Sparverträge nur mehr ein Drittel 
(20/0). Der Stichta;g 8. Juni 1976 wurde gewa1hlt, 
weil am 9. Juni 1976 die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Regelungen den Vertret'ern des 
Kl'editapparates und der (jffentl,ichkeit, die 
smon seit ,1ängerem über ,die Vorbereitung dieser 
Maßnahmen unterrichtet war, bekanntgegeben 
wuI1den. 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 2: 

Beim Ableben eines Prämiensparers soll zwar 
wie bisher der PrämiensparV'Crtrag aufgelöst 
werden, ni'cht aber ,sollen .die Folgen des § 3 
Abs. 1, nämlich Verwirkung der Sparprämie und 
Verzinsung mit dem für Spareinlagen mit ge­
setzlicher Künd~gungsfl'ist jeweils allgemein gell~ 
tenden Zinsf.uß, eintreten. Damit soll eine un­
biLlige Härte beseitigt wel1den. 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 3: 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 7: 

Mit dieser Bestimmung sollen die Verbände 
der Kreditunternehmungen verpflichtet werden, 
dem Bundesministerium für Finanzen spätestens 
bis zum 28. Feber jedes Jahres statistische Unter­
lagen über neu abges,chlossene und bestehende 
Prämiensparverträge sowie über den Stand der 
Prämienguthaben und der aushaftenden bundes­
verbürgten Kredite vorzulegen. 

Zu Abschnitt I Art. 11: 

Gemäß dieser Bestimmung soll den Sparern 
auslaufender, vor dem 9. Juni 1976 abgeschlos­
sener Prämiensparverträge ermöglicht werden, 
bei Abschluß eines neuen Prämiensparvertrages 
vom alten Prämiensparkonto bis zu 20 000 Sauf 
ein bei einer Kreditunternehmung seiner Wahl 
zu errichtendes Prämiensparkonto zu übertragen, 
wobei dieser Betrag auf die für die ersten vier 
Kalendervierteljahre zulässigen Einlagen anzu­
rechnen ist. Wenn der Sparer einen geringeren 
Betrag als 20 000 S auf das neue Prämienspar­
konto übertragen läßt, kann er in den ersten 
vier Kalendervierteljahren diesen Betrag auf 
20 000 S ergänzen. In diesem Fall findet jedoch 
§ 3 Abs. 2 Anwendung. überträgt der Sparer 
wenigstens die Mindestsparleistung für die ersten 
vier Kalendervierteljahre, kann er während die­
ser Zeit von Einzahlungen' Abstand nehmen. 
Diese Bestimmungen sollen erstmals für die am 
31. Dezember 1976 auslaufenden Prämienspar­
verträge Anwendung finden. 

Die Bestimmung ,des hisherigen § 6 Abs. 2 wird 
in neuer Fassung im § 11 Abs. 1 ülbernommen. Zu Abschnitt I - Budgetäre Auswirkungen: 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 4: 

Mit dieser Bestimmung sollen die im § 7 Abs. 1 
und 2 festgesetzten Höchstlbeträge von bisher 
70000 Sund 40000 Sauf 150000 S bzw. 
100 000 S erhöht. werden. Diese Erhöhung 
erscheint im HinbLick auf die Veränderungen 
seit 1962 beim Baukostenindex (Basis 1962/100 = 

derzeit 354,8%) und beim Verbraucherpreis­
index 1 (Basis 1962/100 = derzeit' 203,2%) 
gerechtfertigt. 

Zu Abschnitt I Art. I Z. 5: 

Auch im FaUe einer vorzeitigen AUlßbösung des 
Prämiensparvertrages gemäß§ 8 ·soll im Hin­
blick auf ,die mindestens ,dreijärhrige Bind'Ung der 
Spareinlage die Wirkung d'es § 3 Albs. 1 nicht ein­
treten. 

Zu Abschnitt I Art. IZ, 6: 

Mit dieser Bestimmung soll klargestellt wer- I 
den, IdJaß die Befreiung 'der Sparprämie von der 
Einkommensteuer auch für 'die nach ,dem 8. Juni 
1976 alhgesch:lossenen. Prämiensparverträge zu­
trifft. 

Aus dem im Entwurf vorliegenden Bundes­
gesetz erwachsen dem Bunde Kosten in Form der 
Prämienzahlungen. Diese Kosten können nur ge­
schätzt werden. Unter der Annahme des Anhal­
tens der bisherigen Entwicklung (Vertragsab­
schlüsse, Einzahlungen) werden durch die Her­
absetzung der Prämie die Kosten in den ersten 
Jahren gegenüber der bisher1gen Prämienleistung 
geringer, obwohl die vor dem 9; Juni 1976 abge­
schlossenen Verträge bis zu ihrem Auslaufen die 
Sparprämie in der bisherigen Höhe erhalten. 
Dann wird jedoch durch die Verlängerung der 
Laufz,eit auf fünf Jahre wieder ein Ansteigen 
der Kosten eintreten. Unter der An nah m e 
der g lei c h b lei b e nd e n E n t w i c k-
1 u n g s t end e n z können die Kosten für die 
Sparprämien wie folgt geschätzt werden: 

1977 .......................... 800 Mill. S 
1978 .......................... 750 Mill. S 
1979 . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . ... 690 Mill. S 
1980 .......................... 610 Mill. S 
1981 .......................... 460 Mill. S 

Im Jahre 1982 würde die Prämienleistung 
durch die für das 5. Sparjahr Zu leistenden hohen 
Prämien wieder auf schätzungsweise 750 Mill. S 

-~- ~ --~-~~-~~-~~-------~ 
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ansteigen und in dieser Höhe auch in den folgen­
den Jahren anfallen. Eine Verminderung der 
Kosten für die Sparprämien würde jedoch dann 
eintreten, wenn durch die Neuregelung die Ent­
wicklungstendenz nicht - wie oben angenom­
men - gleichbleiben würde, sondern ein Rück­
gang der Abschlüsse . und Einzahlungen zu ver­
zeichnen wäre. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 1: 

Da ·den Tierärzten in Ausübung ihrer frei­
beruflichen Tätigkeit üblicherweise nicht beleg­
bare Betriebsausgabenin ähnlichem Umfang wie 
den li.rztenerwachsen,· soll ihnen das erhöhte 
Betriebsausgabenpauschale gemäß § 4 Abs. 6 ein­
geräumt werden. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 2: 

:§ 8 Abs.4 in der geltenden Fassung sieht für 
bestimmte Umweltschutz- und Forschungsför­
derungsanlagen .eine erhöhte vorzeitige Abschrei­
bung vor. In den Kreis der begünstigt abschreib­
baren Wirtschaftsgüter sollen auch Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kupplung sowie Anlagen einbe­
zogen werden, die elektrische Energie aus der 
Verbrennung eigenbetrieblich anfallender Abfall­
stoffe erzeugen. Dieser Maßnahme liegt. der Ge­
danke zugrunde, daß Anlagen, die der sinnvollen 
Verwertung von Abfallstoffen dienen oder die 
geeignet sind, eine möglichst wirtschaftlidle 
Energieverwertung sicherzustellen, vom volks­
wirtschaftlichen Standpunkt aus ebenso förde­
rungswürdigerscheinen wie Umweltschutz- und 
Forschungsförderungsanlagen. In der Regel wird 
es sich dabei um Eigenanlagen handeln, die über­
wiegend oder ausschließlich der betrieblichen 
Eigenversorgungmit Energie dienen. Anlagen, 
die überwiegend .oder ausschließlich der Strom­
abgabe an Dritte dienen, sollen von der begün­
stigten vorzeitigen Abschreibung' ausgeschlossen 
sein, wenn im Rah~en des jeweiligen Betriebes 
die in diesem Fall vorgesehenen Abgabenbegün­
stigungen des Elektrizitätsförderungsgesetzes 
1969 (Bildung steuerfreier Rücklagen und Steuer­
ermäßigu~gen) in Anspruch genommen werden. 

Die Frage, ob eine Anlage die Voraussetzun­
gen für die begünstigte vorzeitige Abschreibung 
erfüllt, stellt eine Vorfrage dar, über die der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie auf Antrag bescheidm~ßig zu entscheiden hat. 

Der besseren übersichtlichkeit halber wurde 
der :ganze· Abs. 4 des § 8 neu formuliert,· ent­
spricht aber abgesehen von der nunmehr vor­
gesehenen Z. 4 der bestehenden Rechtslage. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 3: 

Personen, die einen g·emäß § 7 Mietengesetz auf 
mehr als das Vierfache erhöhten Hauptmietzins 

zu entrichten haben, können seit dem Jahre 1975 
gemäß § 106 a einen Antrag auf Abgeltung der 
außergewöhnlichen Belastung stellen, die mit 
einer solchen Mietzinserhöhung verbunden ist. 
Die Abgeltung erfolgt durch Auszahlung laufen­
der monatlicher Mietzinsbeihilfen. Weitere Vor­
aussetzung ist unter anderem, daß das jährliche 
Einkommen des Hauptmieters und der in seiner 
Wohnung lebenden Angehörigen in~gesamt eine 
bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteigt. 
Diese Einkommensgrenze beträgt derzeit 55 000 S 
jährlich und erhöht sieh für den ersten Mitbe­
wohner um 15000 S und für jeden weiteren Mit­
bewohner um je 5 000 S jährlich. Ist das (gemein­
same) Einkommen höher als die jeweils in Be­
tracht kommende Einkommensgrenze, dann wird 
die monatliche Mietzinsbeihilfe um ein Zwölf tel 
des ühersteigenden Betrages gekürzt. Diese Re­
gelung führt dazu, daß auch ein höheres verfüg­
bares Einkommen durCh eine Mietzinsbelastung, 
die über das Vierfache des gesetzlichen Mietzinses 
hinausgeht, nicht unter jenen Betrag absinken 
kann, der als Einkommensgrenze festgesetzt ist. 
Die im Entwurf vorgesehene Anhebung der Ein­
kommensgrenze hat daher nicht nur zur Folge, 
daß ein größerer Personenkreis in den Genuß 
von Mietzinsbeihilfen gelangen kann, sondern 
führt auch zu einer Anhebung der Mietzinshei­
hilfen in alI jenen Fällen, in denen es bisher in­
folge üherschreitens der Einkommensgrenze zu 
einer entsprechenden Kürzung der Mietzinshei­
hilfen gekommen ist. Die Anhehung der Einkom­
mensgrenze wird sohin eine amtswegige über­
prüfung aller in der Vergangenheit gestellten An­
träge auf Zuerkennung von Mietzinsbeihilfen er­
forderlich machen, wohei die festgestellten Ein­
kommensverhältnisse . im Hinblick auf die im 
§ 106 a Ahs. 8 vorgesehene Toleranzgrenze von 
20 v. H. in der Regel unverändert den mit Wir­
kung ab 1. Jänner 1977 neu zu erlassenden Be­
scheiden .zugrunde gelegt werden können. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z.-4: 

Mit der Neufassung des § 107 Ahs. 1 soll einer­
seits bei Erwerb von festverzinslichen Wertpapie­
ren und Aktien nach dem 31. Dezember 1976 
das Ausmaß der pauschalen Steuererstattung mit 
10 v. H. des Nennbetrages (Ausgabehetrages) 
festgesetzt werden. Andererseits soll aIs Voraus­
setzung für den steuerbegünstigten Erwerb fest­
verzinslicher Wertpapiere nach dem 31. Dezember 
1976 nicht mehr auf eine Mindestlaufzeit von 
15 Jahren, sondern auf eine mittlere Laufzeit von 
mindestens acht Jahren abgestellt werden. Fremd­
währungsanleihen sollen künftig von der Be­
günstigung ausgeschlossen ·sein. Die Formel für 
die Berechnung der mittleren Laufzeit entspricht 
der zur Ermittlung der mittleren Laufzeit nach 
dem Bundesfinarizgesetz anzuwendenden Formel. 
Durch Berücksichtigung einer allfälligen tilgungs-
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freien Zeit sollen nunmehr endfällige Wertpapiere 
mit einer achtjährigen Laufzeit ebenso begünstigt 
werden wie Wertpapiere, die eine 15jährige Ge­
samtlaufzeit haben, bei ,denen <aber nach dem 
ersten Jahr mit der planmäßigen Tilgung be­
gonnen wird. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 5: 

Mit der neuen Fassung des § 107 Abs. 4 soll im 
Hinblick auf die Festsetzung einer mittleren 
Laufzeit für den steuerbegünstigten Erwerb fest­
verzinslicher Wertpapiere nach dem 31. Dezem­
ber 1976 eine Ermäßigung des abzuführenden 
Abgabenbetrages bei einer Entnahme aus dem 
Depot nach Ablauf von sieben Jahren - wie sie 
für die vor dem 1. Jänner 1977 erworbenen fest­
verzinslichen Wertpapiere weiterhin besteht -
entfallen. 

In der Praxis haben sich im Zusammenhang mit 
dem übergang steuerbegünst~gt angeschaffter und 
hinterlegter Wertpapiere von Todes wegen 
Schwierigkeiten ergeben, wenn die Wertpapiere 
nicht im Wege der Gesamtrechtnachfolge erwor­
ben wurden und daher eine Rückforderung der 
Erstattungsbeträge vorzunehmen war. Zur Ver­
meidung dieser Schwierigkeiten, die sowohl für 
die Kreditunternehmungen als auch für die 
Finanzverwaltung mit einem erheblichen Ver­
waltungsaufwand verbunden waren, soH durch die 
neue Bestimmunß des § 107 Abs. 4 vorletzter 
Satz die Wertpapierbegünstigung nunmehr auch 
dann erhalten bleiben, wenn eine nicht erb­
quotenmäßige Auf teilung des Nachlasses unter 
Miterben erfolgt oder wenn die Wertpapiere in 
Abgeltung. eines Pflichtteils anspruches oder im 
Wege eines Vermächtnisses oder in Abgeltung von 
Ansprüchen aus Vermächtnissen übergehen. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 6 und 7: 

Mit der neuen Fassung des § 107 Abs. 8 und 14 
soll ebenso wie bei den festverzinslichen Wert­
papieren auch bei den Aktien und den Wandel­
schuldverschreibungen, die nach dem 31. Dezem­
ber 1976 erworben werden, eine Ermäßigung des 
abzuführenden Abgabenbetrages bei vorzeitißer 
Depotentnahme (nach sieben Jahren) entfallen. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 8: 

Mit der neuen Fassung des § 108 Abs. 1 soll 
einerseits der Steuererstattungsbetrag - soweit 
nicht im § 114 Abweichungen vorgesehen sind -
mit 17 v. H. festgesetzt werden, was einer Er­
stattung in der Höhe von über einem Fünftel 
der tatsächlich geleisteten Beitragszahlungen an 
die Bausparkasse entspricht, ander,erseits soll durch 
die Xnderung des letzten Satzes erreicht werden, 
daß Bausparverträge auch nach Ablauf von sechs 
Jahren seit Vertragsabschluß Grundlage einer 
Steuererstattung sein können. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 9: 

Nach derzeit geltendem Recht erhöht sich die 
Bemessunßsgrundlage für die Steuererstattung für 
jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen Fami­
lienbeihilfe gewährt wird,· um je 3 000 S jähr­
lich. § 108 Abs. 2 sieht nun vor, daß diese er­
höhte Bemessungsgrundlage dem Steuerpflichtigen 
auch dann zustehen soll, wenn die Familienbei­
hilfe nicht ihm, sondern seinem unbeschränkt 
steuerpflichtigen Ehegatten gewährt wird. 

Im Hinblick darauf, daß Ehegatten und Kin­
der, für die Erhöhungsbeträge geltend gemacht 
werden, selbst keine Steuererstattungsheträge gel­
tend machen dürfen, ist im § 108 Abs. 2 für sol­
che mitberücksichtige Personen die Möglich­
keit vorgesehen, nach Abgabe einer Erklärung, 
wonach die für sie von einem anderen Bausparer 
in Anspruch genommenen Erhöhungsbeträge 
nicht mehr zu gewähren sind, im Rahmen eines 
eigenen Bausparvertrages Erstattungsbeträge in 
Anspruch zu nehmen. Derzeit besteht lediglich 
die erlaßmäßig eingeräumte Möglichkeit einer 
entsprechenden Verzichtserklärung durch jenen 
Steuerpflichtigen, der die Erhöhungsbeträge in 
Anspruch genommen hat. Diese Verzichtsmög-

.lichkeit allein erscheint jedoch in Fällen unge­
nügend, in denen innerhalb des begünstigten Per­
sonenkreises kein Einvernehmen darüber herge­
stellt werden kann, von wem die zustehenden 
Steuererstattungsbeträge geltend gemacht werden 
sollen. Insbesondere der Umstand, daß Bauspar­
verträge entsprechend der geänderten Fassung 
des § 108 Abs. 1 in Hinkunft zeitlich unbefristet 
steuerbegünstigt angespart werden können, macht 
daher eine gesetzliche Regelung in Form einer Er­
klärung der mitberücksichtigten Personen erfor­
derlich. Die erwähnte erlaßmäßig eingeräumte 
Möglichkeit einer Verzichtserklärung durch jenen 
Steuerpflichtigen, der die Erhöhungsbeträge in 
Anspruch genommen hat, soll daneben aufrecht 
bleiben und im § 108 Abs. 3 verankert werden. 

Die Wirksamkeit der Erklärung einer bisher 
mitberücksichtigten Person ist mit Beginn des je­
weils folgenden Kalenderjahres vorgesehen, um 
verwaltungsmäßige Schwierigkeiten bei der Zu­
ordnung von Erstattungsbeträgen innerhalb eines 
Kalenderjahres zu vermeiden. Der gleiche Zeit­
punkt ist auch für das Wirksamwerden von Ver­
zichtserklärungen auf Erhöhungsbeträge und 
analog bei Kündigung eines Bausparvertrages 
bzw. in den Fällen einer RückZlahlung oder Sicher­
stellung (§ 108 Abs. 10) hinsichtlich der mitbe­
rücksichtißten Personen vorgesehen. Danach kön­
nen die in einem gekündigten Vertrag bisher 
mitberücksichtigten Personen .erst ab dem der 
Kündigung folgenden Kalenderjahr Steuererstat­
tungsbeträge geltend machen. Das gleiche gilt 
auch, wenn ein Bausparvertrag infolge Rückzah­
lung oder Sicherstellung nicht mehr steuerbegün­
stigt angespart werden kann. 
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Für die Erklärung einer bisher mitberücksich- lauf von sechs Jahren 5eit Vertrags abschluß eine 
tigten Person ist keine Widerrufsmöglichkeit vor- Nachversteuerung der bis zu diesem Zeitpunkt 
gesehen. Im Rahmen des Bausparvertrages, auf gutgeschriebenen Beträge in keinem Fall erfolgen 
den sich die Erklärung bezieht, können daher soll. Die Neufassung sieht daher vor, daß die 
die entsprechenden Erhöhungsbeträge in Zukunft Mitteilungspflicht der Bausparkasse nach Ablauf 
nicht mehr geltend gemacht werden. Verzichtet von sechs Jahren seit Vertragsabschluß nur mehr 
der Steuerpflichtige selbst auf Erhöhungsbeträge jene begünsti:gten Beträge umfaßt, die im Kalen­
(§ 108 Abs. 3 vorletzter Satz), so kann er hin- derjahr der Rückzahlung oder Sicherstellung dem 
gegen mit dem im§ 108 Abs. 4 vorgesehenen Bausparkonto gutgeschrieben wurden. Für diese 
Wirksamkeitsbeginn in Zukunft neuerlich Er- 'erweiterte Mitteilungspflicht der Bausparkasse und 
höhungsbeträge für Kalenderjahre geltend sohin auch für die damit allenfalls verbundene 
machen, in denen den mitzuberücksichtigenden Nachversteuerung soll aber nicht der Stichtag des 
Personen nicht selbst Erstattungsbeträge zustehen, Vertragsabschlusses, sondern eine Kalenderjahres­
Die Erklärung einer bisher mitberücksichtigten betrachtung maßgeblich sein. Der vorgenannten 
Person berechtigt diese auch dann zur Inanspruch- Intention entsprechend - Einschränkung der 
nahme einer Steuererstattung im Rahmen eines Nachversteuerung nach Ablauf von sechs Jahren 
eigenen Bausparvertrages, wenn sie zivilrechtlich seit Vertragsabschluß - erstreckt sich die erwei­
Miteigentümer- des Bausparvertrages bleibt, in terte Mitteilungspflicht der Bausparkasse im 
dessen Rahmen sie bisher mitberücksichtigt war. übergangsjahr nur auf jene Beträge, die zwischen 
Die der Bausparkasse auferlegte Verständigungs- dem Stichtag und dem Ende des (Rumpf-)Kalen­
pflicht soll sicherstellen, daß der Steuerpflichtige derjahres gutgeschrieben wurden. Weiters wird 
vom Wegfall der Erhöhungsbeträge rechtzeitig klargestellt, daß die Mitteilungspflicht der Bau­
Kenntnis erlangt. sparkasse grundsätzlich auch dann besteht, wenn 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 10: 

Gemäß § 108 Abs. 1 letzter Satz steht eine 
Steuererstattung nur für jeweils einen Bauspar­
vertrag zu. Dies kann in manchen Fällen zu einem 
unbefriedigenden Ergebnis führen; Insbesondere 
wenn ein Bausparer bereits die volle Anspar­
summe eingezahlt hat, der Vertrag aber noch 
nicht zuteilungsreif ist, besteht häufig das Inter­
esse am Abschluß ,eines neuen steuerbegünstigten 
Bausparvertrages, da die weitere Dotierung des 
bisherigen Vertrages die Darlehenssumme sChmä­
lern würde. Um diesem Bedürfnis entgegenzu­
kommen, sieht der Entwurf die Möglichkeit eines 
Widerrufes der ursprünglichen Abgabenerklärung 
vor. Für die Regelung, daß der Widerruf erst ab 
Beginn des Folgejahres wirken 5011, gelten die zu 
Abschnitt 11 Art: I Z. 9 angeführten Gründe. 

Bezüglich des Verzichtes auf Erhöhungsbeträge 
siehe die Erläuterungen zu Abschnitt 11 Art. I 
Z.-9. 

Um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die da­
durch entstehen können, daß mehrere Erben in 
einen begünstigten Bausparvertrag des Steuer­
pflichtigen eintreten, soll die Abgabenerklärung 
mit dem Todestag des Steuerpflichtigen ihre 
Wirksamkeit verlieren. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 11: 

Die Neufassung des § 108 Abs. 6 trägt dem 
Umstand Rechnung, daß die bisherige Befristung 
des steuerbegünstigten Ansparzeitraumes auf 
sechs Jahre seit Vertragsabschluß- wegfallen soll. 
Die Regelung über die Mitteilungspflicht der 
Bausparkasse, die eine etwaige Nachversteuerung 
ermöglichen soll, mußte -daher ergänzt werden. 
Entsprechend der bisherigen Rechtslage soll aber 
die Regelung beibehalten werden, _ daß nach Ab-

der Bausparvertrag zum Zeitpunkt der Rückzah­
lung oder Sicherstellung infolge eines Widerrufes 
im Sinne des § 108 Abs. 3 vorletzter Satz nicht 
mehr als steuerbegünstigter Vertrag anzusehen ist. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 5011 

eine Mitteilungspflicht der Bausparkasse entfallen, 
wenn der Bausparvertrag wegen Todes des Bau­
sparers aufgelöst wurde. Im Hinblick auf die 
Verknüpfung zwischen Mitteilungspflicht und 
Rückforderung(§ 108 Abs. 7) ist die bisherige 
Z. 3 des § 108 Abs. 7, nach der eine Rückforde­
rung in einem solchen Fall zu unterbleiben hatte, 
entbehrlich. Für den Fall von Tei!rückzahlungen 
wird im ersten Satz des Abs. 6 durch das Wort 
"und" an Stelle des bisherigen Wortes "oder" 
klargestellt, daß nach Erschöpfung der nichtbe­
günstigten Beiträge (z. B. Zinsengutschriften, 
Mehrzahlungen) eine Aufspaltung der rückge­
zahlten Beträge in Beitra:gsleistungen und erstat­
tete Steuer unzulässig ist und daher eine entspre­
dlende Nachversteuerung zu erfolgen hat. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 12: 

Durch die sich aus § 108 Abs. 7 ergebende 
Verknüpfung zwischen Mitteilungspflicht und 
Rückforderung wird erreicht, daß eine Rückzah­
lung (SichersteHung) nur insoweit zur Nachver­
steuerung führt, als es sich bei -den widmungs­
widrig verwendeten rückgezahlten (sichergestell­
ten) Beträgen um erstattete Steuer selbst und um 
Beträge handelt, die GrundI-age einer Steuererstat­
tung waren. Diese Vorgangsweise entspricht auch 
der bisherigen Verwaltungspraxis. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 13: 

Mit Ider neuen Hesotimmungdes § 108 Abs. 10 
soM k}lar,ges,teHt werden, daß ein 'Bauspar~ertr;lig 
3ibdem Zeitpunkt einer Rückzahlung ~Sicher-
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10 329 der Beilagen 

st~l1ung) von Beträgen ~ keiner Steuererstattung 
mehr führen kann, und zwa'r gleichgültig, olb es 
sich um 'beg'ÜnstiglJeOlder nicht Ibegünstirgte Be­
träge handelt unld ob ,die Voraussetzungen für 
eine Nachversteuerung vorlif1gen oder nicht. 
Weiters soH !der B,aUiSlparvertrag auch dann nicht 
mehr die Grundlage für künftige Steuerstattun­
gen ,darstellen, wenn der Steuerpflichtige nach 
A:bllauf von sechs J aJhren seit Vertragsalbschluß 

. in einem ,der folgenden Kalenderjahre keine Bei­
träge mehr geleistet hat. Wenn also der sechs­
jähri'ge Ansparzeitraum beis-pielswe,ise im Sep­
tember eines Jahr,es enldet, ,dann Ibleilbt der Bau­
sparvertra'g weiterh.in steuerhegünstigt, auch 
wenn bis zum Ende dieses Ka:lenidJerjalhres keine 
Beiträge mehr rgeIeistJet wel1den. Unterbleibt je­
doch 'eine Beitragsleistung in einem der fol,genden 
Kalenderjahre, ,dann kann i'n Zukunft im Rah­
men ,dies,es Bausparvertni.ges keine Steuererstat­
tung mehr in Anspruch genommen we1'lden. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 14: 

Jahren seit Vertngrsaibschluß nach dem 3>1. De-
7'ember 1976 geleistet wel1den, nur mit !dem im 
neugefaßten Albs. 1, des § 108 festgelegten: nied­
rigeren Sanzerfolgen kann. 

§ 114 Albs. 4 entspridlt .inhaJ:dich dem § 114 
Abs. 1 geltender Fassung. 

§ 114 Albs. 5 unrd 6 entsprech'en den derzeitigen 
Abs: 3 und 4 des § 114. 

Zu Abschnitt 11 Art. I Z. 15: 

Die bis 1976 'befristete TeiIwertahschrdbung 
von Exportfor,derungen stellte ,durch <ihren 
Steuerstundungseffekt schon bisher eine wirk­
same Maßnahme zur Förderung der österreichi­
schen Exportwirtschaft dar. Die Verlängerung 
dieser Maßnahme, verbunden mit einer Anhe­
bung des pa,uschalen Wertberichtigungssatzes auf 
~ 5 v. H. für ,die in den Kalenderjahren 1977 
bis 1979 angeschafften Forderungen" s,OI1l den 
Erschwernissen, die oder österr,eichis,ch'en Export­
wirtschaft vor ,allem durch den weltweiten Kon­
junktureintbruch erwachsen, entsprechend Rech-

§ 114 Abs. 1 enthält inhaffitlich ·die Ülbergangs- nung tralgen. 
regeLung des § 114 .t\!bs. 2 alter Fassunlg. 

Mit der neuen Fassung ,des § 1'14 Abs. 2 soH Zu Abschnitt 11 - Budgetäre Auswirkungen 

erreicht werden, daß Bausparvertrige, die nach Durch ,die AtlJaerun'gen der Bestirml11lUngen 
dem 31. OktOlber 1971 xhgesch.fossen wul"d'en, betreffen'cl dias Wertpapier- un,d Bausparen ist 
~uch nach Ablauf von ,füruf Jahren seit Ver- nach 'derzei~iger Vora.ussicht mit keiner Minde­
tra;gsahschluß Grunldllage einer Steuererstattung rungdes Aufwandes an Steuererstattungen zu 
bilden können, während für Bausparverträge, die rechnen. Die Herabsetzung des Steuererstattungs­
vor ,dem 1. Novemiber 1971 aJbgeschlossen wur- satzes heim Wertparpiersparen von 15G/G auf l()(1/o 
den, die Erstattungsmöglichkeit entspr'echel1ld wit1d ,dur,ch ,die zu erwartende Zunahme steuer­
den derzeitigen ges'etzlichen BestimmutlJgen nach 'begünstigt,er Wertpa.pieranschaffunrgen voraus­
Ablauf des fünfjähr~gen Zeitraumes, seit Ver- sichdich im V'ol!1en Umlfang aUSigeglichen werden. 
tragsaibschlußniclittnehr geg€lben sein sol~. Der Auch heim Bausparen darf auf GntDid der 
Stichtarg 31. Oktober 1971 bzw. 1. Noovember Herabsetzung des Steuererstattimgssatzes von 
1971 wurde aus verwaItungstechnEschen Gründen 250/0 auf 17% und durch aas kontinhierlriche 
gewählt, um ,die Möglichkeit, Bausparverträge AUSlhufel1l der mit einer 250/oigen Steuererstart­
~uch nach Alblauf von fünf Jahren aib Vertrags- tung vers,ehenen Bausparverträge im Hinblick 
abschluß steuerhegünstirgt anzusparen, ni,cht von auf ,d!i,e ständige Ausweitung der Inanspruch­
dem nicht V'oraussehbaren Zeitpunkt des Inkraft- nahmeoder steuerHchen Begünstilgung dieser 
tretern des vorliegenden Gesetzentwurfes abhän- Sparform kein Rückgan:g des Aufwanrdes für 
gig zu machen. Für Beiträge, rd;ie im Kalenderjahr SteuererstattutlJgetlJ erwartet werden. 
1976 vor A:blauf ldies fünrfjahr~gen Zeitra\llIIles Die Erihöhung ,des PaUl&cl!betrarges rur ülblicher.: 
geleist,et wel"'den, s01L der ErstattutlJgsanspruch weis,e ni:cht beIeg'bare B,etriebsausgatben hei Tier­
gewahrt blei/ben, wenn die im § 114 Albs. 1 ärzten wi1'ld zu einer relativ nur geringfügigen 
genannte AbgaJbenerklärutlJg 'bis zum 31. Dezem- Miniderung des Eintk,ommensteueraufkommens 
her 1976 albgegeben wi'r:d. führ,en. 

§ 114 Ahs. 3 sieht eine übergangsregelung in Die A'uswirkunrgen der AnderuIligen der Be-
der .Form ,"or, daß für Beiträge an Bauspar- günstigungSlbestimm:\ltlJgendes § 8 Afus. 4 und 
kassen, die vor dem 1. Jänner 19'77 geleistet des § 123 iassen sich matlJgels entsprech,ender 
werden, DOch der höhere Steuererstattungs~atz Unterlagen nicht ,ahschätzen; da di'ese Geset'zes­
der derzeitrLgen gesetzlrichen Regelung geIten soll. ärud!erungen jedoch, grundsätzlich tlJur zu Gewjnn­
Dies soU auch für Beiträge gelten, die innel'halob yerlagerungen führen, bewirken sie keinen enrd­
von sechs '(für Bausparverträge, die vor dem gültigen SteuerausfaJll, sondern: nur eitlJe Steuer-
1. Jänner 1973 aibgeschlossen wur,den, innerhalb stundung. 
von fünf) Jahren seit Vertragsabschluß geleistet Die idurch die Anhebüng der Binkommens­
werden, wenn ,der Antrag auf 'Vertragsa'bschluß grenzen (§ 106 a) zu erwarteIl!den hulctgetären 
vor ,dem 9. Jruni 1976 gesteHt wur:d!e. Damit ist Auswirkungen iliassen: sich eiberufa.Itl~ n1\lr schwer 
auch klargestellt, ,daß ,die Steuererstattung für abschätzen, dürften jedoch in der Größenord­
Beiträge, die nach Ablauf von sechs ,bz'W. f'üIl!fl nung von etwa 20 Mill. S 1iegen. 
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329 der Beilagen 11 

Gegenüberstellung 
der geltenden und neuen Bestimmungen 

ABSCHNITT I 

Prämiensparförderungsgesetz 

Neu e Fa s s u n g: 

§ 2 a. Für die nach dem 8. Juni 1976 abge­
schlossenen Prämiensparverträge gilt § 2 nur 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

1. Die Prämiensparzeit beträgt fünf Jahre, 

2. die Kreditunternehmung hat für die Zeit 
bi~ 31. Dezember 1976 eine Sparprämie in 
Höhe von sieben Zwölf tel, für die Zeit ab 
1. Jänner 1977 in Höhe von einem Drittel 
der Zinsen und Zinseszinsen zu gewähren. 

§ 4. (1) ... .. 
(2) ... .. 
(3) ... .. 

(4) Bei Ableben eines Prämiensparers gilt der 
Prämiensparvertrag als mit sofortiger Wirkung 
abgelaufen. In diesem Fall hat die Kreditunter­
nehmung den angesparten Betrag bis zum Todes­
tag mit 6% zu verzinsen und die anteilige Spar­
prämie gutzuschreiben. Ab dem Todestag ist das 
Guthaben mit dem für Spareinlagen mit gesetz­
licher Kündigungsfrist jeweils allgemein geltenden 
Zinsfuß zu verzinsen. 

§- 6. Text wie Albs. 1 unverändert. 

Entfäl1t. 

§ 7. (1) Gewä!hrt eine Kreditunternehmung 
nach Ablauf der Prämiensparzeit (§ 2 Abs. 1 
lit. a) einem Sparer, der die Voraussetzungen für 
die Sparprämie erfüLlt unrd am Ende der Prämien­
sparzeit das 35. Leben~}ahr noch nicht vollendet 
hat, einen Kredit, 00 kann der Bund dafür die 
Ausfa119bürgs.chaft Ülbernehmen, wenn d'er Kredit 
die Summe der angesparten Beträge samt Zinsen, 
Zinseszinsen uUld Sparprämie 'lmd, -sofern der 
Kredit nachweislich rur Wohnra'U'mbeschaffung 

Geltende Fassung: 

§ 4. (1) .... . 
(2) .... . 
(3) .... . 

§ 6. (1) Die PrämienspareinJlagen sin:d von den 
Kredituntern·ehmungen auf heson,deren Konten 
(Prämiensparkonten) zu führen. Die hierüber 
auszugebenden Sparbücher sind als Prämiens,par­
bücher besonders zu kennzeichnen. 

(2) Di'e Vel1bärude der Kreditunternehmungen 
haben dem Bundesministerium für Finanzen zum 
28. Feber jedes Jahres für ihren Bereich die Zahl 
der im abgelaufenen Jahr eröffneten und der 
am Jahresende bestehenden Sparkonten, den ge­
samten Stand der Prämienguthahen, die .bei ihren 
Mitgliedsunternehmungen auf Grund von -Prä­
miensparverträgen am Ende ,des vorausgegan­
genen Kalenderjahres bestanden haJben, sowie die 
Höhe der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen 
Zinsen bekanntzugeben. 

§ 7. (1) Gewahrt ein'e Kreditunternehmurug 
nach Ahlauf der Prämienrsparzeit (§ 2 Albs. 1 
lit. a)einem Sparer, der ;die Voraussetzungen für 
die Sparprämire erfüUtunid am Ende der Prä­
miensparzeit das 35. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat, einen Kredit, so kann der Bund dafür 
di,e Ausf.a,lLstbürgschaft übernehmen, wenn der 
Kredit ;die Summe der angespart-en Beträge samt 
Zinsen, ZinJSeSizinSlen und Sparprämie und, sofern 
der Kredit nachweislich zur W-ohnraumbeschaf-

\ 
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Neue Fassung: 

dient, ,den Höchstbetrag von 150 000 S, in anlde­
ren F:illeru den Höchstbetrag von 100000 S nicht 
übersteigt (J.ugendlbüngschaft). 

(2) Die Laufzeit eines bundeslverbür,gten Kre­
dites von mehr als 100000 S für Wohnraumbe­
schaffung dal'f -nehn Jalhre, die Laufizeit der son­
stigen 'bundesverbürgten Kredite ,dar:f fünf 
Jahre nicht übersteigen. Im übrigen können die 
KreditJbed:ingungen für 'burud'eslvenbüngte Kredite 
in ,den im § 4 Albs. 2: vorges,elhenen Verträgen 
geregelt wenden. 

(3) ....• 

§ 8. Der Butlldi kann 'eine ]ugenldbül1gscha,ft 
gemäß § 7 auch für einen Kredit übernehmen, 
der einem verheiratet'en Sparer, .der das 35. Le­
bensjahr noch nicht voLlendet hat, vor AhJ.auf der 
Prämiensparzeit unter Auf,Iösung des Prämi,en­
sparvertra,ge~ gew~hrt wir.d, wenn der Sparer 
wenligstenrs durch drei Sparjahre den Voraus­
setrungen Id,es § 2 Albs. 1 Iit. a und !b entsprochen 
hat und wenn ,er den Kredit gemeins,am mft dem 
anderen Eheteil als Sdli:darschu1dner aufnimmt. 
§ 3 Abs. 1 ist in diesem Falle nicht anzuwenden. 

Gel t end eF ,a s s u n g: 

fung dient, Id!en' Höchstbetrag von 70 000 S, in 
anderen Fällen den Höchstbetrag von 40 000 S 
nidn Üibersteigt (J ugendJbürgschaft). 

(2) Die Laufizeiteines bundesvel'bürgten Kre­
dites von mehr als 40 000 S für Wolhmaum:be­
schaffU1~g danf zehn Jahre, die L:lJufzeit der son­
stigen ,burud~ver1bürgten Kre.dit·e Idarf fünf Jahre 
nicht übersteilgen. Im übrigen können die Kredit­
bedingungen für bunJdes,verbrür.gte Kredite in den 
im § 4 Albs,. 2 vorgesehenen Verträ1gen geregelt 
werden. 

(3) ..... 

§ 8. Der Bund kann eine Jugendbürgschaft 
gemäß § 7 auch für einen Kredit übernehmen, 
der einem verheirateten Sparer, der das 35. Le­
bensjahr noch nicht vollendet hat, vor Ablauf 
der Prämiensparzeit unter Auflösung des Prä­
miensparvertrages gewährt wird, wenn der 
Sparer wenigstens durch drei Sparjahre den 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 lit. a und b 
entsprochen hat und wenn er den Kredit ge­
meinsam mit' dem anderen Eheteil als Solidar­
schuldner aufnimmt. 

§ 9. Sparprämi'en gemäß § 2 Albs. 2 l:it. Ib und § 9. Sparprämien gemäß § 2 Abs. 2 lit. b 
§ 2 a Z. 2 sind VO!lJ der Einkommensteuer be- sind von der Einkommensteuer befreit. 
freit. 

§ 11. (1) Die Verbände der Kreditunterneh­
mungen haben dem Bundesminister für Finanzen 
spätestens bis zum 28,' Feber. jedes Jahres für 
ihren Bereich folgende Daten mit Stand Ende 
des vorangegangenen Jahres bekanntzugeben: 

a) die Zahl der im abgelaufenen Jahr abge­
schlossenen sowie die Zahl der bestehenden 
Prämiensparverträge, 

b) den gesamten Stand der Prämienspargut­
haben, aufgeschlüsselt nach den geleisteten 
Kapitaleinzahlungen und der Summe der 
bisher angefallenen Zinsen und Sparprä­
mien, 

c) den Gesamtbetrag der aushaftenden bun­
desverbürgten Kredite gemäß § 7 Abs. 1. 

(2) Die Kreditunternehmungen haben dem 
Bundesminister für Finanzen oder seinen Be­
auftragten jederzeit Einslicht in ,die UnterIalgen, 
betrefferud die Prämiensparkonten und die gemäß 
§ 7 Abs. 1 bundesV'eribiirgten Kredite, zu ge­
währen. 

Artikel II 

Von Prämiensparkonten zu Prämiensparver­
trägen, die vor dem 9. Juni 1976 abgeschlossen 
wurden, können Sparer auf ein nach Ablauf der 
Prämiensparzeit bei einer Kreditunternehmung 
neu zu errichtendes Prämiensparkonto bis zu 

§ 11. Die Kreditunternehmungen haben dem 
Bund oder seinen Beauftragten jederzeit Einsicht 
in die Unterlagen, betreffend die Prämienspar­
konten und die bundesverbürgten Kredite gemäß 
§ 7 Abs. 1 zu gewähren. 
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Neue Fass,ung: 

20 boo S in Anrechnung auf die für die ersten 
vier Kalendervierteljahre gemäß § 2 Abs. 1 lit. a 
des Prämiensparförderungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 143/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 24/1973, zulässige Einlage übertragen 
werden. § 3 Abs. 2 findet in diesem Falle keine 
Anwendung. Ist die Übertragung geringer als 
20 000 S, kann der Sparer durch Einzahlungen 
in den ersten vier Kalendervierteljahren den 
iibertragenen Betrag auf 20 000 S ergänzen, wobei 
jedoch die vierteljährliche Höchsteinzahlung ge­
mäß § 3 Abs. 2 nicht überschritten werden darf. 
Diese Bestimmungen gelten erstmals für die am 
31. Dezember 1976 auslaufenden Prämienspar­
verträge. 

Gel t e l1i deFa 5 s u n g: 

ABSCHNITT II 

Einkommensteuergesetz 

§ 4.(1) ., ... 
(2) ... .. 
(3) .... . 
(4) ... .. 
(5) ... .. 

(6) Bei der Ermittlung ,der EinJkül1ift'e aus 
se1bstänJd;iger Arlbeit sind für üblicherwei,se n,icht 
bele~bareBetriebs,a,usgalben 5 v. H. der Einnah­
men aus frei,beruflicher Täügkeit (§ 22 Albs. 1 
Z. 1), höchstens jedoch 20000 S jährlich, o/hne 
besonideren Nachweis aJbzusetzen. Die genannten 
Beträge erlhohen si,ch auf 10 v. H. der Einnah­
men aus ,der .freiberuflichen Täti,gkeit als Arzt, 
Tierarzt oder Dentist, höchstens jedoch auf 
30000 S jährlich; dieser Betrag erhöht sich bei 
prakti:~chen Ärzten, .die 1n Gemei,nden mit wen,i­
ger a1s 5 000 Binwohnern ilhre Praxis ausüben 
(La,ndärzte), auf 35 000 S jähl11ich. Die Ei11lWlOhner­
zahl tbestimmt sich nach dem vom thterreichi­
schen Statistischen Zentrahmt auf Grurud der 
letzten Volks-zählung fest:gestellten Ergebnis. 

(7) ... .. 
(8) .... . 

§ 8. (1) .... . 
(2) , .. .. 

(3) .... . 

(4) Albweichendi vom A'bs. 3 heträgtder Ab­
schr,eibullIgssatz 60 v. H. ,der Anschaffun,gs- oIder 
Herstellun,gskos,ten 

1. von Wirtschaftsgütern 'des An1agevermö­
gens, soweit ,diese im Inll:and a-ussch1ieß,E.ch und 
unmittelbar ,dem UmweltsdlUtz dienen und! die 
Anschaffung oder HersteHung geSietzli'ch vorge­
schrieben oder im öffenüichen Interesse erlforder­
lich ist, 

§ 4. (1) ... .. 
(2) .: .. . 
(3) ... .. 
(4) .... . 
(5) .... . 

(6) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus selb­
ständiger Arbeit sind für üblicherweise nicht 
belegbare Betriebsausgaben 5 v. H. der Ein­
nahmen aus freiberuflicher Tätigkeit (§ 22 
A'bs. 1 Z. 1), höchstens jedoch 20.000 S jährlich, 
ohne besonderen Nachweis abzusetzen. Die ge­
nannten Beträge erhöhen sich auf 10 v. H. 
der Einnahmen aus der freiberuflichen Tätig­
keit als Arzt oder Dentist, höchstens jedoch 
auf 30.000 S jährlich; dieser Betrag erhöht sich 
bei praktischen Ärzten, die in Gemeinden mit 
weniger als 5000 Einwohnern ihre Praxis aus­
üben (Landärzte), auf 35.000 S jährlich. Die 
Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem vom 
österreichischen Statistischen Zentral amt auf 
Grul1d der letzten Volkszählung festgestellten 
Ergebnis. 

(7) ... .. 
(8) .... . 

§ 8. (1) .... . 
(2) .... . 

(3) .... . 

(4) Für abnutzbare Wirtschaftsgüter des An­
lagevermögens, soweit diese im Inland unmittel­
bar und ausschließlich dem Umweltschutz dienen 
und deren Anschaffung oder Herstellung gesetz­
lich vorgeschrieben oder im öffentlichen Inter­
esse erforderlich ist, beträgt der Abschreibungs­
satz abweichend vom Abs. 3 einheitlich 
60 v. H.; der restliche Teil der Anschaffungs­
oder Herstellungskosten ist gleichmäßig auf die 
nächsten vier Wirtschaftsjahre verteilt -abzuschrei-
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2. von Mitbenützurigsrechten an den unter 
Z. 1 genann~en Anla:gen, 

3. von WirtschaJftsgütern des Anlagevermögens, 
die aus~chließllich un·d unmittelba,r der Ent­
wick1unlg oder Veribesserung v,olkswirts.ch·:vftI.ich 
wertv-oUer ErfincLungen Idi'enen, wenn der volk'So­
wirtschaJftliche Wert ldJer betreffenden Erfindung 
durch .ei~e Bes,chein~gung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe unld Industrie nachgewiesen 
wird, 

4. von Wirtschafts gütern des Anlagevermögens, 
die der Erzeugung elektrischer Energie dienen, 
wenn von den Bestimmungen des Elektrizitäts­
förderungsgesetzes 1969 nicht Gebrauch gemacht 
wird oder nicht Gebrauch gemacht werden kann. 
Voraussetzung ist, daß es sich entweder um An­
lagen der Kraft-Wärme-Kupplung handelt oder 
um Anlagen, die elektrische Energie überwiegend 
aus der Verbrennung eigenbetrieblich anfallender 
Abfallstoffe erzeugen. Das Vorliegen dieser Vor­
aussetzungen ist durch eine Bescheinigung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu­
strie nachzuweisen. 

Der restliche TeiWder Anschaffungs- ()Ide~ Her­
stellungskosten der in den Z. 1 bis 4genann-ren 
Wirtschaftslgüter ist gleichmäßig auf die nächsten 
vier Wirtschaftsjahre verteilt arbzuschreihen. 
N eben diesen vorz·eitigen Abschreibungen ist 
keine gewöhnliche AJb~etzung für Abnutzung 
(§ 7) zU'läs,sig. Abs. 3 Jetzter Satz ist anzuwenden. 

(5) ..... 

§ 106 a. (1) ....• 

(2) ....• 

(3) Eine wesentliche Beeinträchtilgung der wirt­
~chafdichen Leistungsfähigkeit (Aibs. 1) liegt vor, 
wenn ·das Einkommen (Abs. 6) des Mieters und 
der im Ahs. 4 genannten Personen insges'amt den 
Betrag von jährlich 60 000 S nicht übersteigt. Dies·e 
EinkoOmmensgrenze eflhöht Soich für die er·ste der 
im Acbs. 4 :genannten Personen um 17.000 Sund 
für jede weitere der dort genannten Personen 
um je 5 000 S. übersteigt ·das Einkommen des 
Mieters und Iderim A'bs. 4 genannten Personen 
inslgesamt die jeweills maßgebende' Einkommens­
grenze, so ~t der nach Abs. 2 zu ermiüe,lnde Ab­
ge1tulligsbetrag um den übersteigenden Betrag zu 
kürzen. 

(4) bis (8) u11Iverändert. 

§ 107. (1) Bei Erwerib von auf Inlha!ber lau­
tenden Tei'lschuldverschreiibunlgen inländis·cher 
Schu\.dner wird un:beschränkt Steuerpflichtigen 
(§ 1 Abs. 1) auf Antrag Einkommensteuer (Lohn­
steuer) pauschal erstattet. Das Ausmaß dieser 
Erstattung beträgt 

Geltende Fassung: 

ben. Neben diesen vorzeitigen Abschreibungen 
ist keine gewöhnliche Absetzung für Abnutzung 
(§ 7) zulässig. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwen­
den. Die vorstehenden Bestimmungen sind auf 
entgeltlich, erworbene Mitbenützungsrechte an 
solchen Anlagen sinngemäß anzuwenden. Die 
Vorschriften dieses Absatzes gelten sinngemäß 
auch für Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
abnutz barer Wirtschaftsgüter des Anlagevermö­
gens, die ausschließlich und unmittelbar der 
Entwiddung oder Verbesserung volkswirtschaft­
lich wertvoller Erfindungen dienen, wenn der 
volkswirtschaftliche Wert der -betreffenden Er­
findung durch eine Bescheinigung des Bundes­
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
nachgewiesen wird. 

(5) .. 

§106a(1) ..... 

(2) ..... 

I (3) Eine wesentliche Beeinträchtigung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Abs. 1) liegt 
vor, wenn das Einkommen (Abs. 6) des Mieters 
und der im Abs; 4 genannten Personen ins­
gesamt den Betrag von jä:hrlich 55.000 S nicht 
übersteIgt. Diese Einkommensgrenze erhöht sich 
für die erste der im Abs. 4 genannten Personen 
um 15.000 S und für jede weitere der dort ge­
nannten Personen um je 5000 S. übersteigt das 
Einkommen des Mieters und der im Abs. 4 ge­
nannten Personen insgesamt die jeweils maß­
gebende Einkommensgrenze, so ist der nach 
Abs. 2 zu ermittelnde Abgeltungsbetrag um den 
übersteigenden Betrag zu kürzen. 

(4) his (8) unverändert. 

§ 107. (1) Bei Erwerb von auf Inhaber lau­
tenden Teilschuldverschreibungen inlän4ischer 
Schuldner nach dem 31. Dezember 1972 wird 
unbeschränkt Steuerpflichtigen (§ 1 Abs. 1) auf 
Antrag die Einkommensteuer (Lohnsteuer) im 
Ausmaß von 15 v. H. des Nennbetrages der 
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1. bei Erwerb von TeiJ~clmtdverschre~bungen 
nach dem 31. Dezember 1972 unld vor dem 
1. Jänll'er 1977 15 v. H. des Nenn!betrages 
·der erworbenen Wertpapiere, soweit dieser 
im Kalenderjahr 100000 S nicht übersteigt, 

2. bei Erwerb von in Schillingwährung bege­
benen Teilschuldverschreibungen nach dem 
31. Dezember 1976 10 v. H. des Nennbetra­
ges der erworbenen Wertpapiere, soweit 
dieser im Kalenderjahr 100000 S nicht über­
steigt. 

Den Teil:schu1d'Verschre~bungen sind Pfarudbriefe 
und KommunalsclmLdverschrei!bungen glei.ch:ge­
s~e11t. Voraussetzurug ist, daß ,die in Z. 1 ge­
nannten' Wertpapiere mit einer Mindesilauheit 
yon15 Jahren und die in Z. 2 genannten Wert­
papiere. mit einer mittleren Laufzeit von minde­
stens acht Jahren ausgestattet sind, wobei die 
mittlere Laufzeit nach folgender Formel zu be­
rechnen ist: 

1 Jahr + tilgungsfreie Zeit + Gesamtlaufzeit 
2 

Weiters .ist Voraussetzung, daß ·die. Wertp.apiere 
im Jahl'e ihrer Begeburljg (Ausgahe) hei ein und 
derselben österreichischen Kred~tunternehmung 
erworben unld hinterlegt werden. Als Hinter­
legung gellten die Streifbandverwahrung und die 
Sammelverwahrun.g sowie die Eintra.gung im 
BundesschuMbuch. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) Dem Steuerpflichtigen steht das Recht zu, 
di·e Wertpapierejedetzeit d.em Dep.ot zu entll'eh­
men. Als Entnahme gilt auch die Entnahme aus 
der Sammdverwahrung - ausgenommen die 
FäHe des Albs. 6 - urud die Löschung der Ein­
tragung ·illn Burudessch'Ul1dibuch. In diesen FäMen 
hat .ai·e Kreditunternehmun;g für Wertpapiere im 
Si:nne des Abs. 1 Z. 1 15 v. H., für Wertpapiere 
im Sinne des Abs. 1 Z. 2 10 v. H. des Nenro­
betrages der erntnommenen Wertpapiere ab. Ein­
kommensteu'cr (Lohnsteuer) für Reclmurrg des 
Steuerpflichtigen an .diefür sie zuständige Fi­
nan:dandesdirekti'on aJbzwühren; Idiese Beträge 
sind nach 'den flÜr .dii'e Einhelbung der Loihnsteuer 
geltenden Bestillnmungen ZlU heharudeln. Der alb­
zuführende AlbgaJbenlbetrag ermäßigt sich für 
Wertpapiere im Sinne ges Abs. 1 Z. 1 auf 6 v. H., 
wenn die Entnahme aus ,dem Depot erst nach 
Alblauf von s,ieben Jahren erfolgt. Die A'bgahen­
abfuhr entfällt, wenn die Wertpapiere Ibis zur 
Tilgung oder minldestens 15 Jahre im Depot be~ 
lassen werden. Dies g.iltnicht, wenn zwischenl der 
Anschaffung urudeiner Tilgurug, ,die auf eine vor­
zeiüge Künrd:igu'ng zurückzuführen list, ein Zeit­
raum von weni.ger ,aJs sieben Jahren liegt. Gehen 
die Wertpapiere von Todes wegen oder in Ab-

Gel t end e Fa s s u n g: 

erworbenen Wertpapiere, soweit dieser im Ka­
lenderjahr 100.000 S nicht übersteigt, pauschaJ 
erstattet. Den Teilschuldverschreibungen sind 
Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibun­
gen gleichgestellt. Voraussetzung ist, daß die 
Wertpapiere mit einer Mindestlaufzeit von 
15 Jahren ausgestattet sind und im Jahre ihrer 
Begebung (Ausgabe) bei ein und derselben 
österreichischen Kreditunternehmung erworben 
und hinterlegt werden. Als Hinterlegung gelten 
die Streifbandverwahrung und die Sammelver­
wahrung sowie die Eintragung im Bundesschuld­
buch. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) Dem Steuerpflichtigen steht' das Recht 
zu, die Wertpapiere jederzeit dem Depot zu 
entnehmen. Als Entnahme gilt auch die Ent­
nahme aus. der Sammelverwahrung - ausge­
nommen die Fälle des Abs. 6 - und die Lö­
schung der Eintragung im Bundesschuldbuch. 
In diesen Fällen hat die Kreditunternehmung 
15 v. H. des Nennbetrages der entnommenen 
Wertpapiere als Einkommensteuer {Lohnsteuer) 
für Rechnung des Steuerpflichtigen an die für sie 
zuständige Finanzlandesdirektion abzuführen; 
diese Beträge sind nach den für die Einhebung 
der Lohnsteuer geltenden Bestimmungen ·zu 
behandeln. Der abzuführende Abgabenbetrag er­
mäßigt sich auf 6 v. H. wenn die Entnahme aus 
dem Depot erst nach Ablauf von sieben Jahren 
erfolgt. Die Abgabenabfuhr entfällt, wenn die 
Wertpapiere bis zur Tilgung oder mindestens 
15 Jahre im Depot belassen werden. Dies gilt 
nicht, wenn zwischen der Anschaffung und einer 
Tilgung, die auf eine vorzeitige Kündigung 
zurückzuführen ist, ein Zeitraum von weniger 
als sieben Jahren liegt. 
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geltung eines Pflichtteilsanspruches oder in Ab~ 
geltung von Ansprüchen aus Vermächtnissen über 
oder erfolgt eine Übertragung auf Miterben zur 
Teilung des Nachlasses, so liegt keine Entnahme 
vor, soweit diese Wertpapiere weiterhin im Sinne 
des Abs. 1 hinterlegt bleiben. Dies gilt auch für 
gemäß den §§ 84 a und 104 des Einkommen~ 
steuergesetzes 1967, BGBI. N r. 268, in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 370/1970 er­
worbene Wertpapiere. 

(5) .... . 

(6) ... .. 

(7) .... . 

(8) Beim Umtausch von Wanldds,chuMverschrei­
bungen ,~n Aktien gelten ,die Bes:timmungen des 
Albs. 7 sinltljgemäß. Der ahzuf,Ülhrend1e Ahgaben­
betrag (Abs. 4) ermäßigt sich für Wandelschuld­
verschreibungen, die vor dem 1. Jänner 1977 er­
worben wurden, auf 6 v. H., wenn die Entnahme 
der ·eingetaiUschten Aktien aus dem Depot erst 
nach Ablauf v.on sieben Jahren SJeit dem Erwerb 
der. W.andeLsdml!dverschreibungen erfolgt. Die 
AbgahenaJbfuhr entfällt zur Gänlze, wenn die 
Wan!delschUlLcLverschreilbungen und die einge­
tauschten Akti'en zUisammen mehr aU5' zehn Jahr-e 
im Depot belassen wurden. 

(9) .... . 

(10) .... . 

(11) .... . 

(12) ... .. 

(13) .... . 

;. 
) 

(14) Dre Zeit der Hinterlegung beträgt minde­
stens zehn: Ja;hre. Der ahzU'fiihrende Aibgaben­
betra.g ermäßigt sich für Aktien, die vor dem 
1. Jänner 1977 erworben wurden, auf 6 v. H., 
wenn die Entna;hme aus dem Depot erst nach 
Abla;uf v.on sieben Jahren erf.olgt. 

(15) ..... 

§ 108. (1) Leistet em unbeschränkt Steuer­
pflichtilger (§ 1 Abs. 1) Beiträge an eine Bau­
sparkas·se, die ihre Gesch~f.tsJeitung ad'er .uhren 
Sitz ,im Inland hat, so wird ihm auf Antrag 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) erstattet. Die 
Erstattung erfoiLgt mit einem Pauschhetrag in 
Höhe v.on 17 v. H. des Gesamobetrages, der a.uf 
Grund ,der im jeweiliJgen Kalenderjahr tatsächlich 
geleisteten Zaihlun:g und der Steuererstattunlg gut­
ges,ehrieben wind, wolbei der Anteil' Ider tats,äch­
lieh geleisteten Zahlung 83 v. H. zu betragen 
hat. Die Erstattung steht dem Steuerpflichti.gen 
nur für jeweils. einen BaUISparvertrag zu. 

Gel t e 11 d e F.a s su n g: 

(5) ... .. 

(6) .... . 

(7) ... .. 

(8) Beim Umtausch von Wandelschuldver­
schreibungen in Aktien gelten die Bestimmungen 
des Abs. 7 sinngemäß. Der abzuführende Ab­
gabenbetrag (Abs. 4) ermäßigt sich auf 6 v. H., 
wenn die Entnahme der eingetauschten Aktien 
aus dem Depot erst nach Ablauf von sieben 
Jahren seit dem Erwerb der Wandelschuldver­
schreibungen erfolgt. Die Abgabenabfuhr entfällt 
zur Gänze, wenn die Wandelschuldverschrei­
bungen und die eingetauschten Aktien zusam­
men mehr als zehn Jahre im Depot belassen 
wurden. 

(9) .... . 

(10) .... . 

(11) .... . 

(12) .... . 

(13) .... . 

(14) Die Zeit der Hinterlegung beträgt min­
destens zehn Jahre. Der abzuführende Abgaben­
betrag ermäßigt sich auf 6 v. H., wenn die 
Entnahme aus dem Depot erst nach Ablauf von 
sieben Jahren erfolgt. 

(15) ..... 

§ 108. (1) Leistet ein unbeschränkt Steuer­
pflichtiger (§ 1 Abs. 1) naCh dem 31. Dezem­
ber 1972 Beiträge an eine Bausparkasse, die 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland 
hat, so wird ihm auf Antrag Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erstattet. Die Erstattung erfolgt 
mit einem Pauschbetrag in Höhe von 25 v. H. 
des Gesamtbetrages, der auf Grund der im je­
weiligen Kalenderjahr tatsächlich geleisteten 
Zahlung und der Steuererstattung gutgeschrieben 
wird, wobei der Anteil der tatsächlich geleisteten 
Zahlung 75 v. H. zu betragen hat. Die Erstat­
tung steht dem Steuerpflichtigen nur für jeweils 
einen Bausparvertrag und C nur für Beträge zu, 
die innerhalb von sechs Jahren nach Vertrags­
abschluß geleistet werden. 
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(2) Die Einkommensteuer (Lohnsoeuer) darf 
dem SteuerpfIrchtigen nur lbi,s :ou einer ßiemes­
sungsgrundlaJge im Sinne des A:bs. 1 zweiter Satz 
von 7 000 S jährlich erstattet werden. Diese Be­
messungsgruncUa;geeMöht sich für den unihe­
schränkt steuerpflichtigen Ehegatten um 7000 S 
jährLich UIlld für jeide~ Killld, für das, dem Steuer­
pflichtigen oder seinem unbeschränkt steuer­
pflichtigen Ehegatten Famili'enlherhilfe aJUlf Grurud 
des Fami'lienlastenausgleichsgesetzes 1967 oder 
eine g11eicharüge ausländische Beihilfe im Sinne 
des § 4 desl rgenannten Gesetzes gewährt wird, 
um je 3 000 S jälhr1ich, sofern di'es.en Personen 
nicht ,im selben: Kaleooerja:hr auf Grund einer 
eilgenen A:b.gahellierktäru,ng (Albs. 3 erster Satz) 
ErstattungSlbeträge zustehen. Ehegatten und 
Kinder, für die dem Steuerpflichtigen in einem 
Kalenderjahr ErhöhungS/beträge zustehen, dürfen 
im selben Kalenderjahr keine Einkommen(Lohn)­
steuererstattung geltenld machen. Sie können je­
doch erklären,' daß die im Rahmen des betref­
fenden' Bausparvertrages für sie geltend gemach­
ten Erhöhungsbeträge dem Steuerpflichtigen ab 
dem folgenden Kalenderjahr nicht mehr zustehen 
sollen. Diese Erklärung ist auf dem amtlichen 
Vordruck in zweifacher Ausfertigung bis 30. No­
vember bei der Abgabenbehörde im Wege jener 
Bausparkasse abzugeben, mit der der Steuerpflich­
tige den betreffenden Bausparvertrag abgeschlos­
sen hat. Für Personen, die eine solche Erklärung 
abgegeben haben, stehen dem Steuerpflichtigen 
Erhöhungsbeträge ab dem folgenden Kalender­
jahr nicht mehr zu. Die Bausparkasse ist ver­
pflichtet, binnen zwei Wochen den Steuerpflich­
tigen durch Übermittlung der zweiten Erklä­
rungsausfertigung vom Wegfall der Erhöhungs­
beträge zu verständigen. Eine Mitteilungspflicht 
im Sinne des Abs. 4 vorletzter Satz besteht nicht. 

(3) Der St,euerpflichtige hat die Erstattung auf 
dem amul,ichen Vordmck im Wege der Bauspar­
hsse 'bei rder A'bgahenhehö1'lCle zu beantraJgen, und 
daibeizu 'erldäreIll, ,daß ,die in: den Absl. 1 und 2 
an;gefuhrten Vor,aussetzungen vorliegen. Diese 
Abg3lbenerklärung ist mrt dem Antrag aUJf ,Ab­
schIruß des Bausparvertrages, auf Grullid dessen 
die Einkommensteuer (Lohnsteuer) erstattet 
werden soU, aibzu,gelben. Mit dem Todestag des 
Steuerpflichtigen verliert die Abgabenerklärung 
ihre Wirksamkeit. Die Abgabenerklärung kann 
widerrufen werden; ebenso kann auf Erhöhungs­
beträge (Abs. 2) verzichtet werden. Sowohl der 
Widerruf als auch der Verzicht sind erst mit 
Beginn des nächstfolgenden Kalenderjahres wirk­
sam. 

(4) .... . 

(5) .... . 

Gel t end e Fa s s· u n g: 

(2) Die Einkommensteuer (Lohnsteuer) darf 
;dem Steuerpflichtigen nur bis zu einer Be­
messungsgrundlage im Sinne des Abs. 1 zwei­
ter Satz von 7000 S jährlich erstattet werden. 
Diese Bemessungsgrundlage erhöht sich für den 
unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten um 
7000 S jähl'lich un:d ,für j~des Kind, für das 
dem Steuerpflichtigen Familienbeihilfe auf Grund 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 oder 
eine gleichartige ausländische Beihilfe im Sinne 
des § 4 des genannten Gesetzes gewährt wird, 
um j.e 3,000 S jährlich, sofern diese Personen 
selbst keine Erstattung in Anspruch genommen 
haben. Ehegatten und Kinder, für die eine Er­
höhung der Erstattungsbeträge geltend gemacht 
wurde, dürfen selbst keine Einkommen(Lohn)­
steuerstattung geltend machen. 

(3) Der Steuerpflichtige hat die Erstattung 
auf dem amtlichen Vordruck im Wege der 
Bausparkasse bei der Abgabenbehörde zu be­
antragen und dabei zu erklären, daß die in den 
Abs. 1 und 2 angeführten Voraussetzungen vor­
liegen. Diese Abgabenerklärung ist mit dem An­
trag auf Abschluß des Bausparverirages, auf 
Grund dessen 'die Einkommensteuer (Lohn­
steuer) erstattet werden soll, abzugeben. 

(4) .... . 

(5) .... . 

(6) Die Bausparkasse ist verpflichtet, der Arb- (6) Die Bausparkasse ist verpflichtet, der Ab-
gabenbehönde {)ihneamt1iche Au,fiforderunrg Mirt- gabenbehörde ohne amtliche Aufforderung Mit-
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teilung ZiU machen, wenn Beiträge, ,die als Grund­
la,ge einer SteuererstattuIlig geleistet wurden, und 
die 'en,tattete Steuer selihs,t gan:z oder zum Teil 
zurückgezahlt werden oder die Ansprüche aus 

. dem BausparvertraJg a1s Sicherstellung Idienen. D~e 
Mitte~lung hat die erstatteten Beträge auszu­
weisen. Die Mitteilungspflicht bleibt durch einen 
Widerruf der Abgabenerklärung (Abs. 3 vor­
letzter Satz) unberührt. Erfolgt die Rückzahlung 
oder Sicherstellung im Sinne des ersten Satzes 
erst nach Ablauf von sechs Jahren seit Vertrags­
abschluß, so erstreckt sich die Mitteilungspflicht 
nur auf jene Beiträge, die nach diesem Zeitpunkt 
im Kalenderjahr der Rückzahlung oder Sicher­
stellung als Grundlage einer Steuererstattung ge­
leistet wurden, und auf die erstattete Steuer 
selbst. Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn Bei­
träge zurückgezahlt werden, weil der Bauspar­
vertrag wegen Todes des Bausparers aufgelöst 
wurde. 

(7) Zu Unrecht erstattete Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) ,ist vom Steuerpflichtigen zurückzu­
fordern. Die Rück~o1'lderung hat auch inso.weit 
zu erfolgen, als eine Rückzahlung oder Sicher­
stellung erfolgt, für die eine Mitteilungspflicht 
der Bausparkasse besteht (Abs. 6). Eine Rück­
forderung hat jedoch zu unterbleiben, wenn 

1. ·die Bau~parkasse den zurückz;uforderruden 
Betra:g mit Zustimmung des Steuerpflichtigen an 
cl,ie für sie zuständige Fin,anzlanldesdirektion ab­
führt, 

2. ,inden Fällen des Albs. 6 die riick,gezanlten, 
begünstigten Beiträge oder die Sicherstellung der 
Wo.hnraumbeschaffung im Sinne des § 18 A'bs. 1 
Z. 3 ,dienen, wobei eine Rückford'erunlg auch 
dann zu unteribleitben hat, wenn der Wohnraum 
durch oder für im Abs. 2 genannte Personen 
geschaffen wird. 

(8) ....• 

(9) ..... 

(10) Sobald das Guthaben aus dem Bauspar­
vertrag ganz oder zum Teil zurückgezahlt wird 
oder die Ansprüche aus dem Bausparvertrag als 
Sicherstellung dienen, kann der Bausparvertrag 
nicht mehr die Grundlage für eine Steuererstat­
tung bilden, wobei es unmaßgeblich ist, ob eine 
Rückforderung im Sinne der Abs. 7 bis 9 zu 
erfolgen hat. Dies gilt auch, wenn der Steuer­
pflichtige nach Ablauf von sechs Jahren seit Ver­
tragsabschluß, in einem der folgenden Kalender­
jahre keine Beiträge mehr geleistet hat. 

Gel t end e F ,a s s u n g: 

teilung zu machen, wenn vor Ablauf von sechs 
Jahren seit Vertragsabschluß Beiträge, die als 
Grundlage einer Steuererstattung geleistet wur­
den, oder die erstattete Steuer selbst ganz oder 
Zum Teil zurückgezahlt werden oder die An­
sprüche aus dem Bausparvertrag als Sicher­
stellungdienen. Die Mitteilung hat die er­
statteten Beträge auszuweisen. 

(7) Zu Unrecht erstattete Einkommen­
steuer (Lohnsteuer) ist vom Steuerpflichtigen 
zurückzufordern. Eine Rückforderung hat auch 
in den Fällen des Abs. 6 zu erfolgen. Eine 
Rückforderung hat jedoch zu unterbleiben, 
wenn 

1. die Bausparkasse den zurückzufordernden 
Betrag mit Zustimmung des Steuerpflichtigen 
an die für sie zuständige Finanzlandesdirektion 
abführt, 

2. in den Fällen des Abs. 6 die zurückgezahl­
ten, begünstigten Beiträge oder die Sicherstellung 
der Wohnraumbeschaffung im Sinne des § 18 
Abs. 1 Z. 3 dienen, wobei eine Rückforderung 
auch dann zu unterbleiben hat, wenn der Wohn­
raum durch oder für im Abs. 2 genannte Per­
sonen geschaffen wird, 

3. Beiträge im Sinne des Abs. 6 zurückgezahlt 
werden, weil der Bausparvertrag wegen Todes 
des Bausparers aufgelöst wurde. 

(8) . , .. . 

(9) ... .. 

§ 114. (1) Für Bausparverträge, dii'e vordem § 114. (1) Für Bausparverträge, die vor dem 
1. Jänner 1973 abgeschlossen wurden, können 1. Jänner 1973 geschlossen wurden, tritt an 
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Neue Fassung: 

die Abgabenerklärungenim' Sinne des § 108 
Albs. 3 bis 3,1. Dezember 1977 :ubgegehen werden. 
Eine Steuererstattung kann jedoch bei derartigen 
Bausparverträgeru erst ~ür ß,eiträge errOilgen, die 
alb Begi,nn des Kalenlderjahres der Antr:ligstelhmg 
geleistet wurden. 

(2) Für Bausparverträge, die vor dem 1. No­
vember 1971 abgeschlossen wurden, kann eine 
Steuererstattung nach Ablauf von fünf Jahren 
nicht erfolgen. 

(3) Abweichend von der Bestimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die Steuererstattung für Beiträge, 
die vor dem 1. Jänner 1977 geleistet werden, mit 
einem Pauschbetrag in Höhe von 25 v. H. des 
Gesamtbetra,ges, der auf Grund der im jeweiligen 
Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei 
der Anteil der tatsächlich geleisteten Zahlung 
75 v. H. zu betragen hat. In gleicher Höhe er­
folgt die Steuererstattung für Beiträge, die inner­
halb von sechs Jahren nach Abschluß eines Bau­
sparvertrages geleistet werden, wenn der Antrag 
auf Vertragsabschluß vor dem 9. Juni 1976 ge­
stelI~ wurde. 

(4) Für Bausparverträge, ,die vor dem 1. Jän­
ner 1973 ahgeschlossen wurden, tritt an die 
Stelle des ,im A'bs. 3 sowie im § 108 Abs. 6 
und 10 genannten Zeitraumes von sech,s Jahren 
ein Zeitraum von fünf Jahren. 

(5) Für ,di'eim Ab~. 4 genannten Bauspar­
verträge !bleibt die Mitteilungspflicht der Bau­
sparkassen nach § 10 A:bs. 1 Z. 3 lü. 'b v,oi:l1etzter 
Satz des Einkommensteuergesetzes 1967 aufrecht. 

(6) Für Bau:sparbeiträge, rdiievor dem 1. Järmer 
1973 als Sonderausgaben ,geltend gemacht wutiden 
und i.n der FoLge widmungswidrig verwendet 
werden (§ 10 A!bs. 1 Z. 3 Jit. h ,des Einkommen­
steuergesetzes 1967), hat eine Nachv,ersteuerung 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmung 
des § 18 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes zu er­
folgen. 

§ 123. (1) Von Forderungen aus Lieferungen 
und sonstigen Leistungen, dre gemäß § 6 Z. 1 
his 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 von der 
Umsatzsteuer befreit sind und ·in ,den Kalender­
jahren 1973 bis, 1979 anges,chafft wur;den, kann 
in ,den Vermögensühersichten (Bilanzen), in 
,denen sie erstmaIs 3wSizuweisen sind, eine pau­
schale Teilwerta1bschreibung vorgenommen wer­
den. Diese Teirlwerta:bschreibung .beträgt für die 
im Kalenderjahr 1973 angeschafften Forderungen 
5 v. H., für Idiein den Ka,lenderjahren 1974 bis 
1976 anges,chafften Forderungen 10 v. H. und 

Geltende Fas:sung: 

Stelle des im § 108 Abs. 1 und 6 genannten 
Zeitraumes von sechs Jahren ein Zeitraum von 
fünf Jahren. 

(2) Für Bausparverträge, die am 31. Dezember 
1972 bestehen, können die Abgabenerklärungen 
im Sinne des § 108 Abs. 3 bis 31. Dezember 1977 
abgegeben werden. Eine Steuererstattung kann 
jedoch bei derartigen Bausparverträgen erst für 
Beiträge erfolgen, die ab Beginn des Kalender­
jahres der Antragstellung geleistet wurden. 

(3) ..... 

(4) ..... 

§ 123. (1) Von Forderungen aus Liefe­
rungen und sonstigen Leistungen, die gemäß § 6 
Z. 1 bis 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 von der 
Umsatzsteuer befreit sind und in den Kalender­
jahren 1973 bis 1976 angeschafft wurden, kann' 
in den Vermögensübersichten (Bilanzen), in denen 
sie erstmals auszuweisen sind, eine pauschale 

. Teilwertabschreibung vorgenommen werden. 
Diese Teilwertabschreibung beträgt für die im 
Kalenderjahr 1973 angeschafften Forderungen 
5 v. H. und für die in den Kalenderjahren 1974 
bis 1976 angeschafften Forderungen 10 v. H. der 
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Neue Fass,ung: 

für die in den Kalenderjahren 1977 bis ,1979 an­
geschafften Forderungen 15 v. H. der Ansch,a.f­
nmgskosten (des Fonierungsnenn\betrages). 

(2) .... . 

(3) .... . 

Gel t end e Fa s s u n g: 

Anschaffungskosten (des Forderungsnennbetra­
ges). 

(2) .... . 

(3) .... . 
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